
Rondenbarg – zum fünften

Schleppender Auftakt

von Detlef Georgia Schulze

Am Donnerstag begann vor dem Landgericht Hamburg das bisher fünfte sog. Ronden-

barg-Verfahren. Von den ersten vier fanden zwei ebenfalls vor dem Landgericht Ham-

burg statt; zwei vor dem Bezirksgericht Zürich.

Rondenbarg ist der Name einer Straße im Hamburger Stadtteil Altona, in der 2017 eine 

Demonstration gegen den damaligen G20-Gipfel in Hamburg von der Polizei gestoppt 

und zerschlagen wurde.

• Über eines der beiden Züricher Verfahren, in dessen Rahmen zwei von drei An-

geklagten verurteilten wurde, hatte ich hier am Mittwoch berichtet.

• Das zweite Züricher Verfahren endete mit einem Freispruch (mehr dazu: siehe 

unten ab S. 2).

• Eines  der  beiden  bisherigen  Hamburger  Verfahren  wurde  nach  Auskunft  der 

Pressestelle  der  Hamburger  Ordentlichen  Gerichtsbarkeit  (im  folgenden:  Ge-

richts-Pressestelle) eingestellt: „Im Zusammenhang mit dem Zusammenstoß am 

Rondenbarg wurde im Jahr 2017 eine Hauptverhandlung gegen einen zum da-

maligen Zeitpunkt in Untersuchungshaft befindlichen 18 bzw. 19 Jahre alten Italie-

ner vor dem Amtsgericht Hamburg-Altona begonnen, aber nicht abgeschlossen, 

weil die zuständige Jugendrichterin mutterschutzbedingt an der weiteren Mitwir-

kung gehindert war. Im Sommer 2023 wurde das Verfahren im Hinblick auf die 

2017 erlittene Untersuchungshaft, die lange Verfahrensdauer und den Umstand 

eingestellt, dass der Angeklagte seit 2017 keine Straftaten begangen hat.“

• Das andere ältere Hamburger Verfahren1 scheint dagegen (noch) nicht einge-

stellt worden zu sein: „Nach meinem Kenntnisstand ist dieses Verfahren nach 

wie vor anhängig“, so der Pressesprecher.

Sehen wir uns zunächst das zweite Züricher Urteil an, bevor wir zu den beiden ersten 

Tagen der mündlichen Verhandlung (am Donnerstag und Freitag) in Hamburg kommen, 

über die schon von Katharina Schipkowski    im redaktionellen Teil der    taz   (und auch in 

verschiedenen anderen Medieni) berichtet wurde.

1 „Eine weitere Hauptverhandlung im Zusammenhang mit dem Zusammenstoß am Rondenbarg wurde 
Ende 2020 vor dem Landgericht Hamburg begonnen, aber wegen der sich Anfang 2021 zuspitzenden 
Corona-Infektionslage mit Blick darauf ausgesetzt, dass die Angeklagten zum Teil lange Anfahrtswege zu 
den Terminen zurücklegen mussten.“

https://blogs.taz.de/theorie-praxis/ein-verfehltes-urteil-des-bezirksgerichts-zuerich-zum-brd-landfriedensbruch-paragraphen/#sdfootnote3sym
https://taz.de/Archiv-Suche/!5986530
https://taz.de/Archiv-Suche/!5986530
https://taz.de/Archiv-Suche/!5986530
https://blogs.taz.de/theorie-praxis/ein-verfehltes-urteil-des-bezirksgerichts-zuerich-zum-brd-landfriedensbruch-paragraphen/
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Ein Freispruch aus Zürich – aber mit fraglichem Verständnis für den deutschen  

Landfriedensbruch-Paragraphen

Am Mittwoch hatte  ich  das Urteil  des  Bezirksgerichts  vom 19.  April  2021 zum Ge-

schäftszeichen GG200084-L (damit vereinigt GG200087-L und GG200088-L) / U be-

sprochen. Hier nun geht es um das Urteil (bereits) vom 10. März 2021 zum Geschäfts-

zeichen DG200200-L / U.

Dort waren zwei unterschiedliche Sachverhalte angeklagt worden: In Zürich selbst wa-

ren am Nachmittag eines September-Tages im Jahre 2019 einige „Junggesellen“ unter 

dem Ruf „(Wir sind die) Antifa“2 verprügelt worden3; der andere angeklagte Sachverhalt 

war der Hamburger Rondenbarg-Sachverhalt. Wegen beider Sachverhalten wurde der 

einzige Angeklagte in dem Verfahren freigesprochen4, da bei dem Gericht Zweifel an 

der staatsanwaltlichen Beweisführung blieben.

Prélude5 juridique:

War (vorrangig) Schweizer oder deutsches Recht anzuwenden?

Der Züricher Einzelrichter, der das am Mittwoch besprochene Urteil fällte, wandte auf 

den Rondenbarg-Sachverhalt vorrangig deutsches Strafrecht an und prüft nur nachran-

gig, ob die kolossale Tat auch nach Schweizer Recht strafbar ist.

Die Rechtsauffassung des Kollegialgerichts

Das Kollegialgericht, das für den anderen Fall zuständig war, war dagegen der Ansicht, 

daß es auf das BRD-Recht nicht ankomme, da es eh nicht milder als das Schweizer sei:

„Die Verteidigung brachte anlässlich der Hauptverhandlung vor, auf den Sachverhalt 
sei nicht schweizerisches, sondern deutsches (Sach-)Recht anwendbar. Grund da-
für sei, dass der deutsche Straftatbestand des Landfriedensbruchs (§ 125 D-StGB) 
die Teilnahme an einer öffentlichen Zusammenrottung ohne Beteiligung an den Ge-
walttätigkeiten nicht unter Strafe stelle, womit der deutsche Tatbestand gegenüber 
Art. 260 StGB6 das mildere Recht darstelle und gestützt auf Art. 86 Abs. 2 StGB 

2 S. 21: „Gestützt auf die obigen Beweismittel kann somit folgender Tatablauf rechtsgenügend erstellt 
werden: Die Junggesellengruppe war gerade auf Höhe der E._____-strasse ...  in Zürich-F._____, als 
plötzlich eine Gruppe schwarzgekleideter Personen – welche unter anderem mit Schals, Sturmmasken, 
Brillen, Kappen etc. vermummt waren – mit dem Ruf ‚(Wir sind die) Antifa!‘ über sie herfiel.“

3 Vgl. S. 18: „Allerdings ist anzumerken, dass gemäss der beiden Bekennerschreiben des linksgerichte-
ten Portals ‚J._____‘ die Täterschaft aus der linksradikalen und die Geschädigten aus der rechtsradikalen 
Szene stammen sollen (D1 act. 4; act. 41).“
Gemeint  ist  eventuell  dieser  Text,  der  allerdings  nur  berichtend  (nicht  bekennend)  ist:  
https://barrikade.info/article/2636.

4 S. 40: „Der Beschuldigte A._____ wird freigesprochen.“

5 = „der Fantasie (3) ähnliches Klavierstück“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Prelude).
Fantasie (3) = „instrumentales Musikstück mit freier, oft improvisationsähnlicher Gestaltung ohne formale 
Bindung“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Fantasie_Einbildung_Traum_Musik#Bedeutung-3).

6 „1 Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt, bei der mit vereinten Kräften gegen Menschen 
oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Gelds-

https://www.duden.de/rechtschreibung/Fantasie_Einbildung_Traum_Musik#Bedeutung-3
https://www.duden.de/rechtschreibung/Fantasie_Einbildung_Traum_Musik#Bedeutung-3
https://www.duden.de/rechtschreibung/Prelude
https://www.duden.de/rechtschreibung/Fantasie_Einbildung_Traum_Musik#Bedeutung-3
https://barrikade.info/article/2636
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deutsches (Sach-)Recht zur Anwendung gelange (act. 44 Rz. 16 ff.). […]. Dem Vor-
bringen der Verteidigung, wonach der deutsche Tatbestand des Landfriedensbruchs 
das mildere  Recht  darstelle,  kann nicht  gefolgt  werden.  Gemäss § 125 D-StGB 
macht sich strafbar, ‚wer sich an Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen 
oder  Bedrohungen  von Menschen  mit  einer  Gewalttätigkeit,  die  aus  einer  Men-
schenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten 
Kräften begangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt oder wer auf die Men-
schenmenge einwirkt, um ihre Bereitschaft zu solchen Handlungen zu fördern‘. Dem 
Wortlaut der Bestimmung ist unmissverständlich zu entnehmen, dass sich auch der-
jenige strafbar macht,  der sich der öffentlichen Zusammenrottung als  Täter oder 
Teilnehmer anschliesst oder auch nur auf die Menschenmenge fördernd einwirkt, 
ohne einen konkreten Tatbeitrag zu den Gewalttätigkeiten zu leisten. Die Strafbar-
keit wegen Landfriedensbruchs im Sinne von § 125 D-StGB setzt damit weder eine 
Täterschaft bei der Begehung der Gewalttätigkeiten noch die Zugehörigkeit des Be-
teiligten zur Menschenmenge zur Zeit der Gewalttätigkeiten voraus, womit die Be-
stimmung sich im Grunde mit Art. 260 Abs. 1 StGB deckt respektive zumindest nicht 
milder ist (vgl. BGH, Urteil vom 24. Mai 2017, 2 StR 414/16).“ (S. 9 f.)

Der (aktuelle) deutsche Landfriedensbruch-Paragraph

Zwar ist wahr, daß auch nach dem aktuellen deutschen Recht nicht nur die TäterInnen,  

sondern auch die TeilnehmerInnen der Gewalttätigkeiten, zu bestrafen sind, wobei Teil-

nehmerInnen (im Unterschied zu TäterInnen der Gewalttätigkeiten) solche Personen 

sind, die zu den Gewalttätigkeiten anstiften oder Beihilfe leisten7.

Trotzdem genügt  nach aktuellem deutschem Recht  gerade  nicht,  sich  an der  Men-

schenmenge beteiligt zu haben, sondern es muß sich an den Gewalttätigkeiten (als Tä-

terIn oder TeilnehmerIn) beteiligt worden sein:

„Wer sich an
1. Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder
2. Bedrohungen von Menschen mit einer Gewalttätigkeit,
die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Wei-
se mit vereinten Kräften begangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt oder 
wer auf die Menschenmenge einwirkt, um ihre Bereitschaft zu solchen Handlungen 
zu fördern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
(https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125.html)

Der Schweizer Landfriedensbruch-Paragraph

Dagegen ähnelt Artikel 260 Absatz 1 CH-StGB ziemlich dem alten (bis 1970) deutschen 

Landfriedensbruchs-Paragraphen:

trafe bestraft.  2 Die Teilnehmer,  die sich auf  behördliche Aufforderung hin entfernen, bleiben straffrei, 
wenn  sie  weder  selbst  Gewalt  angewendet  noch  zur  Gewaltanwendung  aufgefordert  haben.“ 
(https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_260)

7 „Teilnehmer (Anstifter oder Gehilfe)“ (§ 28 Absatz 1 Strafgesetzbuch).

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__28.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__28.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_260
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„Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt, bei der mit vereinten Kräften 
gegen Menschen oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.“
(https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_260)

Allerdings enthält die aktuelle Schweizer Norm einen zweiten Absatz, der kein Äquiva-

lent im alten deutschen Landfriedensbruch-Paragraphen hatte:

„Die Teilnehmer, die sich auf behördliche Aufforderung hin entfernen, bleiben straf-
frei, wenn sie weder selbst Gewalt angewendet noch zur Gewaltanwendung aufge-
fordert haben.“
(https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_260)

Der alte deutsche Landfriedensbruchs-Paragraph

Der Absatz 1 des alten deutschen Landfriedensbruch-Paragraph lautete

• von Inkraftreten des Reichs-Strafgesetzbuches 1872 bis 1969:

„Wenn sich  eine  Menschenmenge öffentlich  zusammenrottet  und  mit  vereinten 
Kräften gegen Personen oder Sachen Gewaltthätigkeiten begeht,  so wird jeder, 
welcher an dieser Zusammenrottung Theil nimmt, wegen Landfriedensbruches mit 
Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.“
(https://web.archive.org/web/20240119083247/https://lexetius.de/StGB/125,7 – 
rechte Spalte; Hv. durch lexetius.de)

und

• von 1969 bis 1970:

„Wenn sich  eine  Menschenmenge öffentlich  zusammenrottet  und  mit  vereinten 
Kräften gegen Personen oder Sachen Gewaltthätigkeiten begeht,  so wird jeder, 
welcher an dieser Zusammenrottung Theil nimmt, wegen Landfriedensbruches mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“
(https://web.archive.org/web/20240119083247/https://lexetius.de/StGB/125,7 – lin-
ke Spalte; Hv. durch lexetius.de)

Die Bedeutung der Änderung des deutschen Landfriedensbruchs-Paragraphen 1970

Seit 1970 genügt für die Bestrafung also nicht mehr die Teilnahme an der Menschen-

menge, sondern erforderlich ist eine TäterInschaft oder Teilnahme in Bezug auf die Ge-

walttätigkeiten, die aus der Menschenmenge begangen werden.

Diese Änderung des Gesetzes bedeutete objektiv eine Einschränkung des Bereichs des 

Strafbaren, und eine solche Einschränkung des Bereichs des Strafbaren war von der 

sozialliberalen Reformmehrheit von 1970 auch (subjektiv) gewollt:

„umstritten [blieb …] auch die Neuregelung des § 125 StGB (Landfriedensbruch). 
Wohl war man sich im Sonderausschuß darüber einig, daß einerseits die an Gewalt-
tätigkeiten Beteiligten und die sogenannten Anheizer von diesem Tatbestand erfaßt, 
andererseits die bloßen Passanten, Abwiegler sowie diejenigen, die sich aus dienst-
lichen oder beruflichen Gründen in der unfriedlichen Menge aufhalten (z. B. Ärzte, 

https://web.archive.org/web/20240119083247/https://lexetius.de/StGB/125,7
https://web.archive.org/web/20240119083247/https://lexetius.de/StGB/125,7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_260
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_260
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Krankenhelfer,  Presse-,  Film- und Fernsehberichterstatter) nicht  von ihm gedeckt 
sein sollten. Unterschiedlich wurde jedoch die Frage beantwortet, ob u.U. auch Neu-
gierige sowie solche Personen wegen Landfriedensbruchs zu bestrafen sind, die 
trotz der Gewalttätigkeiten in der Menge verharren, weil es ihnen um das mit der 
Demonstration verfolgte Anliegen geht. […].
Von den 26 [vom Ausschuß angehörten Sachverständigen], die zu der Frage Stel-
lung nahmen, ob es nach den Wertentscheidungen des Grundgesetzes vertretbar 
ist, das bloße Verbleiben in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Menschen-
menge, aus der heraus erkennbar Gewalttätigkeiten begangen werden, zu pönali-
sieren, bejahten zehn diese Frage, während 16 sie verneinten. […].
Unter dem Eindruck dieser zahlreichen Stellungnahmen konnte im Sonderausschuß 
ein Teileinverständnis darüber erzielt werden, daß einerseits die an Gewalttätigkei-
ten Beteiligten sowie die sogenannten Anheizer vom Tatbestand erfaßt, andererseits 
Passanten und sogenannte Abwiegler, ferner
diejenigen, die sich aus dienstlichen oder beruflichen Gründen in der Menge aufhal-
ten, z. B. Ärzte, Rote-Kreuz-Helfer, Presse-, Film- oder Fernsehbericht-
erstatter,  aus  diesem Tatbestand ausgeschlossen sein  müßten.  Streitig  war  und 
blieb bis zum Ende der Ausschußberatung, wie die Gruppe der Neugierigen sowie 
derjenigen, die – ohne die Gewalthandlungen fördern zu wollen – in der Menge 
bleiben, weil es ihnen um das mit der Demonstration verfolgte Anliegen geht, beur-
teilt werden sollen. Von einer Minderheit wurde im Ausschuß die Ansicht vertreten, 
daß je nach der Fallgestaltung auch bei diesen beiden Gruppen kriminelles Unrecht 
gegeben sein könne, nämlich dann, wenn sie wenigstens mittelbar dazu beitragen 
würden, daß aus der Menge heraus
weitere Gewalttätigkeiten begangen werden, so z. B. wenn sie sich nicht entfernen, 
obwohl sie erkennen, daß sie damit die Entdeckung und Verfolgung der die Gewalt-
tätigkeiten Verübenden behindern oder diese sich durch ihre Anwesenheit gestärkt 
fühlen. Auf das Demonstrationsrecht könnten sie sich nicht berufen, da es sich hier 
nicht mehr um eine friedliche Demonstration handele. Demgegenüber war die Mehr-
heit des Ausschusses der Meinung, daß es angesichts der Bedeutung der Demons-
trationsfreiheit  nicht  gerechtfertigt  erscheine,  denjenigen  zu  bestrafen,  der  sich 
durch die – wenn auch von mehreren Demonstranten verübten, von ihm aber nicht 
gebilligten –  Gewalttätigkeiten nicht  veranlaßt  sieht,  sich  zu entfernen,  sondern 
sich weiter an der Demonstration als solcher beteiligt. Noch weniger erscheine es 
billig, jemanden, der sich aus Neugierde in der Menge aufhält, deshalb zu bestrafen 
und ihn damit für viele Jahre mit dem Makel der Vorstrafe zu belasten. Ferner wurde 
von der Ausschußmehrheit geltend gemacht, daß zudem die allgemeinen polizeili-
chen Eingriffsmöglichkeiten im Hinblick auf diese beiden streitigen Gruppen völlig 
ausreichen und hier zudem als Ahndungsmittel die Verhängung einer Geldbuße ge-
mäß Artikel 2 AF zur Verfügung steht. Aufgrund dieser Erwägungen gelangte die 
Mehrheit zu dem Ergebnis, daß es durchaus genüge, wenn zusätzlich zu den durch 
§ 125 StBG i. d. F. des SPD/FDP-Entwurfs erfaßten Täter noch derjenige einbezo-
gen wird, der ‚auf die Menschenmenge einwirkt,  um ihre Bereitschaft zu solchen 
Handlungen zu fördern‘. Unter ‚Einwirken‘ kann auch eine psychische Beeinflussung 
verstanden werden, die nicht verbal geschieht. Gegen jene Formulierung wurde von 
verschiedenen Mitgliedern vorgebracht, daß der Tatbestand auch dann noch zu eng 
sei und daß der Nachweis einer solchen Absicht in der Praxis große Schwierigkeiten 
bereiten werde.“
(https://dserver.bundestag.de/btd/06/005/0600502.pdf, S. 2 [li. Sp. oben], 8 [re.Sp. 
oben], 9 [li Sp.]; Hv. hinzugefügt)

Sogar die Fraktion von CDU/CSU hatte sich damals für eine leichte Liberalisierung des 

https://dserver.bundestag.de/btd/06/005/0600502.pdf
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Landfriedensbruchs-Paragraphen ausgesprochen – nach deren Auffassung sollte Ab-

satz 1 nur wenig (unter anderem hinsichtlich des Strafrahmens) liberalisiert  werden, 

aber dann sollten zwei weitere Absätze mit einer obligatorischen (Absatz 2) und einer  

fakultativen (Absatz 3) Strafbefreiung angefügt werden:

Fassung von 1969 bis 19708 Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion9

vom 21.01.197010

(1) Wenn sich eine  Menschenmenge öffent-

lich zusammenrottet und mit vereinten Kräften 

gegen Personen oder Sachen Gewaltthätigkei-

ten begeht,  so wird jeder,  welcher an dieser 

Zusammenrottung Theil nimmt, wegen Land-

friedensbruches  mit  Freiheitsstrafe  von  drei 

Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(1) Wer sich einer  Menschenmenge,  die die 

öffentliche  Sicherheit  bedroht,  anschließt 

oder  sich  nicht  unverzüglich  aus  ihr  ent-

fernt,  obwohl  aus  der  Menge  mit  vereinten 

Kräften  Gewalttätigkeiten  gegen  Menschen 

oder Sachen oder nach den §§ 113 bis 116 mit 

Strafe  bedrohte  Handlungen  begangen  wer-

den und er dies erkennen kann, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.

(2) Nach Absatz 1 wird nicht bestraft, wer sich 

der  Menschenmenge  ausschließlich  in  Aus-

übung  dienstlicher  oder  beruflicher  Pflichten 

anschließt oder sich nicht aus ihr entfernt.

(3) Das Gericht kann von einer Bestrafung

nach Absatz 1 absehen, wenn

1. der Täter sich unverzüglich entfernt, nach-

dem  ein  Träger  von  Hoheitsbefugnissen  die 

Menge aufgefordert hat auseinanderzugehen, 

oder

2.  der  Täter  eine  Gewalttätigkeit  oder  eine 

nach den §§ 113 bis 116 mit Strafe bedrohte 

Handlung weder selbst begangen noch hierzu 

aufgefordert hat und seine Schuld gering ist.

Hervorhebungen hinzugefügt.

Nach der Vorstellung der CDU/CSU-Fraktion sollte es also im Grundsatz (Absatz 1) – 

mit den Ausnahmen in Absatz 2 und 3 – weiterhin auf die Beteiligung an der  Men-

schenmenge ankommen. Zur Begründung schrieb die Fraktion:

„Eine Beschränkung des Tatbestandes auf die aktiv an Gewalttätigkeiten beteiligten 
Personen würde dazu führen, daß der Landfriedensbruch den für ihn typischen Cha-
rakter eines Massendeliktes verlieren würde, und erscheint deshalb kriminalpolitisch 
verfehlt. Die vorgesehenen Regelungen in den Absätzen 2 und 3 bieten ausreichen-
de zusätzliche Möglichkeiten zu einer flexiblen Reaktion der Gerichte.“
(https://dserver.bundestag.de/btd/06/002/0600261.pdf, S. 4, re. Sp. unten)

8 https://web.archive.org/web/20240119083247/https://lexetius.de/StGB/125,7 –  linke  Spalte;  fette  Hv. 
hinzugefügt; Original-Hv. getilgt.

9 https://dserver.bundestag.de/btd/06/002/0600261.pdf.

10 https://dip.bundestag.de/drucksache/entwurf-eines-dritten-gesetzes-zur-reform-des-strafrechts-3-
strrg/192076, S. 2, re. Sp.; Hv. hinzugefügt.

https://dserver.bundestag.de/btd/06/002/0600261.pdf
https://dip.bundestag.de/drucksache/entwurf-eines-dritten-gesetzes-zur-reform-des-strafrechts-3-strrg/192076
https://dip.bundestag.de/drucksache/entwurf-eines-dritten-gesetzes-zur-reform-des-strafrechts-3-strrg/192076
https://dserver.bundestag.de/btd/06/002/0600261.pdf
https://web.archive.org/web/20240119083247/https://lexetius.de/StGB/125,7
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Nach Ansicht der sozialliberalen Koalitionsmehrheit sollte es dagegen auf die Täter-

Inschaft oder Teilnahme in Bezug auf die  Gewalttätigkeiten (oder Bedrohungen oder 

auf die Aufwiegelung zu Gewalttätigkeiten oder Bedrohungen) ankommen.

Der Bundesgerichtshof zum Unterschied zwischen dem alten und neuen Recht

Daß nach dem neuen Recht der Bereich des Strafbaren  deutlich kleiner ist als nach 

dem alten Recht ist auch in dem vom Kollegialgericht angeführten Urteil des Bundesge-

richtshofs11 anerkannt:

„Während die Strafbarkeit wegen Landfriedensbruchs nach der früheren Gesetzes-
fassung an die Zugehörigkeit zu einer feindseligen Menschenmenge anknüpfte, ist 
§ 125 StGB durch das Dritte Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 20. Mai 1970 
(BGBl. I S. 505) umgestaltet worden. Nach dem Willen
des Gesetzgebers soll sich nur derjenige strafbar machen, der sich aktiv an Gewalt-
tätigkeiten beteiligt (vgl. Bericht des Sonderausschusses in BT-Drucks. VI/502 S. 9). 
Deshalb genügt es nicht, bloß ein Teil der ‚Menschenmenge‘ zu sein, aus der her-
aus Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder Bedrohungen von Men-
schen mit  Gewalttätigkeiten begangen werden.  Ob sich jemand daran „als Täter 
oder Teilnehmer beteiligt“, ist vielmehr nach allgemeinen Grundsätzen abzugrenzen 
(vgl. BGH, Urteil vom 23. November 1983 – 3 StR 256/83, BGHSt 32, 165, 178; Be-
schluss vom 9. September 2008 – 4 StR 368/08, NStZ 2009, 28).“
(Urteil vom 24.0  5.  2017 zum Aktenzeichen 2 StR 414/16  , Textziffer 12)

Angesichts dessen, erscheint die These des Kollegialgerichts (und zumal die Berufung 

des Kollegialgerichts für seine Ansicht auf den Bundesgerichtshof) als ausgesprochen 

gewagt:

„Die Strafbarkeit wegen Landfriedensbruchs im Sinne von § 125 D-StGB setzt damit 
weder eine Täterschaft bei der Begehung der Gewalttätigkeiten noch die Zugehörig-
keit des Beteiligten zur Menschenmenge zur Zeit der Gewalttätigkeiten voraus, wo-
mit die Bestimmung sich im Grunde mit Art. 260 Abs. 1 StGB deckt respektive zu-
mindest nicht milder ist (vgl. BGH, Urteil vom 24.Mai 2017, 2 StR 414/16).“

Eine realistische Einschätzung der Rechtslage und des deutschen Staates (einschließ-

lich seiner Gerichte) erfordert aber, auch noch den letzten Satz des Bundesgerichtshofs 

bei Textziffer 12 seines oben zitierten Urteils zu lesen:

„Als mögliche Beteiligungsform kann danach [angesichts der Formulierung „als Tä-
ter oder Teilnehmer“ in § 125 BRD-StGB] bereits psychische Beihilfe ausreichen, so-
fern sie über eine bloße Anwesenheit am Ort der Gewalttätigkeiten oder Bedrohun-
gen hinausgeht (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 9. Mai 2012 – III-3 RVs 45/12, 
NStZ-RR 2012, 27312; OLG Naumburg, Urteil vom 21. März 2000 – 2 Ss 509/99, 

11 S. 10: „BGH, Urteil vom 24. Mai 2017, 2 StR 414/16“.

12 https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2012/III_3_Rvs_45_12beschluss20120509.html;  Vor-
instanz  (Amtsgericht  Wuppertal): 
https://www.justiz.nrw/nrwe/lgs/wuppertal/ag_wuppertal/j2011/12_Cs_178_11_Urteil_20111024.html.

https://www.justiz.nrw/nrwe/lgs/wuppertal/ag_wuppertal/j2011/12_Cs_178_11_Urteil_20111024.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2012/III_3_Rvs_45_12beschluss20120509.html
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
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NJW 2001, 2034; SSW/Fahl, StGB, 3. Aufl., § 125 Rn. 7; LK/Krauß, StGB, 12. Aufl., 
§ 125 Rn. 74).“ (FN hinzugefügt)

Diejenigen, die keine Illusionen in den deutschen Staat und sein Recht produzieren wol-

len, sollten daher, wenn sie wie der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein 

(RAV) schreiben,

„Dabei ist seit der Liberalisierung des entsprechenden Landfriedensbruch-Paragra-
phen in den siebziger Jahren klar, dass die bloße Teilnahme an einer Versammlung 
selbst dann, wenn diese einen gewaltsamen Verlauf nimmt, nicht der Strafbarkeit 
des § 125 StGB unterfällt. Nur diejenigen, die selbst als Täter*in oder Teilnehmende 
aktiv gewalttätig – etwa gegen Polizeibeamt*innen – agieren, können sich nach der 
entschärften Fassung strafbar machen, eine Einschränkung, die die CDU jüngst im 
Bundestag wieder abzuschaffen versuchte – indes erfolglos.“
(https://www.rav.de/publikationen/mitteilungen/mitteilung/landgericht-hamburg-
verhandelt-verfahren-gegen-demonstrierende-vom-g20-gipfel-1006)

nicht vergessen für die nicht-fachkundige Allgemeinöffentlichkeit zu erläutern, daß „Teil-

nehmende“ (im Unterschied zu: „Täter*in“) Leute meint, die zu derartigen Gewalttätig-

keiten anstiften oder zu ihnen Beihilfe leisten – wobei „Beihilfe“ nach ganz herrschen-

der  Meinung  der  Gerichte  und  auch  der  akademischen  RechtswissenschaftlerInnen 

(nicht nur im Falle von Gewalttätigkeiten im Rahmen von Landfriedensbruch) auch sog. 

„psychische“ (genauer: voluntative)13 Beihilfe einschließt:

„Ein ‚Dabeisein‘ kann die Tatbegehung im Sinne eines aktiven Tuns […] fördern oder 
erleichtern, wenn die ‚Billigung der Tat‘  gegenüber dem Täter zum Ausdruck ge-
bracht wird, dieser dadurch in seinem Tatentschluss bestärkt wird und der Gehilfe 
sich dessen bewusst ist (st. Rspr.: vgl. etwa BGH, Beschlüsse vom 17. Mai 2018 –1 
StR 108/18, juris Rn. 7; vom 20. September 2016 – 3 StR 49/16, BGHSt 61, 252, 

Siehe  zu  der  Düsseldorfer  OLG-Entscheidung  bereits: 
http://blogs.taz.de/theorie-praxis/files/2024/01/Ein_verfehltes_Urteil_d_BG_Zuerich.pdf, S. 36. 

13 „Wer sich zum Lochen einer Straßenbahnfahrkarte bereiterklärt, um dem Täter eines nächtlichen Wa-
renhausdiebstahls  ein  Alibi  zu  verschaffen,  mag dessen  Tatentschlossenheit  bestärken,  begeht  aber 
ebenfalls keine Beihilfe durch Rat.“ (Joecks/Scheinfeld, in: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
20204, § 125, Randnummer 8) – Es handelt sich beim Lochen der Straßenbahnfahrkarte (das spielt auf 
das Urteil des Bundesgerichtshof vom 29.3.1951 zum Aktenzeichen 3 StR 82/51 [veröffentlicht in: Neue 
Juristische Wochenschrift 1951, 451] an) allenfalls um voluntative Beihilfe (falls es denn eine solche gibt), 
aber  nicht um kognitive Beihilfe (um keine Beihilfe durch Rat) (als drittes gibt es die physische Beihilfe 
[die  Beihilfe  durch  Tat:  z.B.  Lieferung  der  Tatwaffe  oder  eines  Nachschlüssels;  das  Zureichen  eines 
Steins, der dann Richtung Polizei oder Fensterscheibe geworfen wird]).
In der genannten BGH-Entscheidung heißt es:

„Die Angekl. ist wegen Beihilfe zum einfachen Raube und wegen Hehlerei zu einer Gesamtgefängnisstrafe verurteilt.  
Ihre Rev. blieb erfolglos. Die Angekl. war ebenso wie die Haupttäter D. und M. in dem K.-M. Warenhaus angestellt. An  
einem Samstagnachmittag übergab D. der Angekl. seine Straßenbahndauerkarte und bat sie, diese nachher auf der 
Heimfahrt zu benutzen und knipsen zu lassen; er wolle sich nämlich nach Geschäftsschluß zusammen mit M. im Ge-
schäftshause einschließen lassen. Die Angekl. nahm daraufhin zutreffend an, daß D. und M. in der Nacht dann stehlen 
wollten, und glaubte, die beiden würden den widerstrebenden Nachtwächter fesseln. Da sie damit rechnete, daß D. ihr  
etwas von dem Diebesgut mitgeben würde dafür, daß sie ihm durch Benutzung seiner Straßenbahnkarte die Möglich-
keit eines Abwesenheitsbeweises verschaffte, erklärte sie sich bereit, seiner Bitte nachzukommen, und tat das auch. 
Nach der Überzeugung der StrKammer hat die Angekl. durch ihre Bereitwilligkeitserklärung und die Annahme der Stra-
ßenbahnkarte den D. in seiner Bereitwilligkeit zur Tat, die sie nicht als ihre eigene wollte, bestärkt und ihm innere Si -
cherheit vor der Gefahr einer nachträglichen Entdeckung gegeben. Nachdem der geplante Raub in der Nacht zum 
Sonntag ausgeführt worden war, gab die Angekl. dem D. seine entwertete Straßenbahnkarte am Montagnachmittag 
zurück. Als Entgelt dafür, daß sie die Karte abredegemäß am Samstag auf der Heimfahrt nach Geschäftsschluß hatte 
knipsen lassen, gab D. ihr von seiner Beute zwei Paar Strümpfe und ein Paar Handschuhe, deren Herkunft sie kannte 
und die sie für sich behielt.“

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=86152&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=86152&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://www.rav.de/publikationen/mitteilungen/mitteilung/landgericht-hamburg-verhandelt-verfahren-gegen-demonstrierende-vom-g20-gipfel-1006
https://www.rav.de/publikationen/mitteilungen/mitteilung/landgericht-hamburg-verhandelt-verfahren-gegen-demonstrierende-vom-g20-gipfel-1006
http://blogs.taz.de/theorie-praxis/files/2024/01/Ein_verfehltes_Urteil_d_BG_Zuerich.pdf
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25814; Senat, Beschluss  vom 15. Dezember 2011 – 2 StR 505/11, juris Rn. 5, StV 
2012, 287, jeweils mwN).“
(BGH,  https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?
Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=109880&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf,  S. 
5, Tz. 8; FN + Hyperlinks im Zitat hinzugefügt)

Also: Das bloße Dabeisein genügt auch in anderen Fällen als Gewalttätigkeiten (oder 

Bedrohungen) im Rahmen von Landfriedensbruch nicht, um „psychische“ (oder volunta-

tive) Beihilfe zu bejahen. Kommt freilich zum Anwesendsein noch hinzu, daß

„die ‚Billigung der Tat‘ gegenüber dem Täter zum Ausdruck gebracht wird, dieser da-
durch in seinem Tatentschluss bestärkt wird und der Gehilfe sich dessen bewusst 
ist“,

dann soll es sich allerdings schon um Beihilfe handeln. Wie sich letzteres beweisen 

(und nicht nur vermuten oder unterstellen) lassen soll, ist allerdings eine ziemlich große 

Frage…

Das Glück des Angeklagten in seinem Unglück…

Am Ende hatte der Züricher Angeklagte aber Glück im Unglück – nach der Schweizer  

Rechtsprechung genügt auch dort bloßes Zuschauen (bei Gewalttätigkeiten aus einer 

„Zusammenrottung“ heraus)  nicht für die Verurteilung wegen Landfriedensbruch. Aber, 

daß er mehr gemacht hat, als zuzusehen, ließ sich nicht beweisen. Nicht einmal ließ 

sich sicher beweisen, daß er an der Demo überhaupt teilgenommen hatte.

Bloßes Zuschauen ist kein Landfriedensbruch

Zur Schweizer Rechtslage führte das Kollegialgericht auf S. 32 aus:

„Landfriedensbruch im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StGB begeht, wer an einer öffentli-
chen Zusammenrottung teilnimmt, bei der mit vereinten Kräften gegen Menschen 
oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden. Eine öffentliche Zusammenrot-
tung ist eine einer beliebigen Anzahl von Personen zugängliche Ansammlung einer 
grossen Anzahl von Menschen, die nach aussen als vereinigte Menge erscheint und 
von einer die Friedensordnung bedrohenden Grundhaltung getragen wird (BGE 108 
IV 33 E. 1a). Teilnehmer davon ist jeder, der in der Menge steht und nicht bloss pas-
siver Zuschauer ist (OFK StGB-W EDER, Art. 260 N 4).“

Nahm der Angeklagte überhaupt an der Demo teil?

Zu der Frage, ob der Angeklagte überhaupt an der Demo, die am Rondenbarg gestoppt 

wurde, teilnahm, schrieb das Kollegialgericht auf S. 33 seines Urteils:

„Dass der  Beschuldigte  Teil  der  Zusammenrottung  gewesen sein  soll,  stützt  die 
Staatsanwaltschaft im Wesentlichen auf eine Videoaufzeichnung, welche am 7. Juli 

14 https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?
Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=76632&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf, S. 9, Textziffer 17.

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=109880&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=109880&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=58914&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=76632&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=76632&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
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2017 um 06.37 Uhr im hinteren Teil des Firmengeländes der U._____ GmbH aufge-
nommen wurde, die an das Stellwerk V._____ – einer Gleisanlage der Deutschen 
Bahn – grenzt. Die rund 01:45 Minuten lange Sequenz zeige 28 betriebsfremde Per-
sonen zur Strasse eilen, welche mutmasslich Teilnehmer des Schwarzen Blocks sei-
en und zuvor vor Ordnungskräften geflüchtet waren;  […]. Unter den aufgezeichne-
ten Personen sei auch eine männliche Person mit weissem Hemd, schwarzer Hose 
und blondem Haar erkennbar (‚UT 32‘, D2/2 act. 7/1; Sonderband 2, Register 22, 
Sequenz 00:39:05).“

Das war dem Kollegialgericht aber zu dünn; auf S. 34 seines Urteils schrieb es:

„Fraglich ist zunächst, ob es sich bei der unbekannten Person ‚UT 32‘ um den Be-
schuldigten handelt.  Zwar  weist  das äussere Erscheinungsbild  des Unbekannten 
‚UT 32‘ durchaus Ähnlichkeiten mit dem Beschuldigten auf (männlich, geschätztes 
Alter zwischen 20 und 30 Jahren, blondes gewelltes Haar). Vergleicht man die Auf-
nahmen des Beschuldigten anlässlich seiner polizeilichen Anhaltung sowie seiner 
Identitätskarte mit dem extrahierten Bildmaterial, ist eine zweifelsfeie Identifizierung 
von blossem Auge nicht möglich. […]. Die Frage nach dem Beweiswert kann letzt-
lich offengelassen werden. Selbst wenn es sich beim Unbekannten ‚UT 32‘ um den 
Beschuldigte handeln sollte, bliebe noch zu beantworten, ob dieser auch Teilnehmer 
der  (erstellten)  öffentlichen  Zusammenrottung  zwischen  Altonaer  O._____  und 
S._____ war, die rund eine halbe Stunde vorher auf ihrer Marschroute mit den ange-
troffenen Polizeikräften gewaltsam zusammenstiess.“

Zwar sei die behauptete Fluchtroute plausibel, aber nicht gewiß – hinzukomme noch:

„selbst wenn der Beschuldigte über die geschilderte Fluchtroute zum Firmengelände 
gelangt sein sollte, bleibt weiterhin offen, ob er auch Teilnehmer der Zusammenrot-
tung war.“

Falls der Angeklagte an der Demo teilnahm: Auf welche Art und Weise nahm er teil?

„Aus der Beschreitung der Fluchtroute und der Anwesenheit auf dem Firmengelände 
lässt sich nicht ableiten, ob und wann der Beschuldigte auf der erstellten Marschrou-
te (Altonaer O._____, Parkplatz P._____, Q._____-allee, R._____-allee, S._____) 
mitwanderte. Es ist wie erwähnt aktenkundig und notorisch, dass auch friedliche, je-
denfalls nicht gewalttätige Protest am G-20-Gipfel stattfanden, weshalb die blosse 
Anwesenheit  in gewisser räumlicher und zeitlicher Nähe eines gewalttätigen Pro-
tests noch nichts über die Teilnahme an demselben aussagt. Es kann auch nicht 
festgestellt werden, welchen Beitrag der Beschuldigte (allenfalls) leistete, ob er die 
Gruppe mit  Taten,  Gesten oder Äusserungen unterstützte oder sie bloss als  Zu-
schauer mitverfolgte. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich aus 
dem Block herauslöste, noch bevor dieser in eine öffentliche Zusammenrottung im 
Sinne von Art. 260 StGB und Art. 285 StGB überging. Dies wäre bei einer Ankunft 
auf dem Firmengelände um 06.37 Uhr – nach eventuellem Wechsel der Oberbeklei-
dung (weisses Hemd) – denkbar.“

Das Ende des Züricher Rondenbarg-Liedes

Das Endes des Liedes – auf S. 36 des Züricher Urteils:

„Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Beweismittel ist festzuhalten, dass eine 
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Teilnahme des Beschuldigten an der tatbestandsmässigen öffentlichen Zusammen-
rottung nicht rechtsgenügend erstellt werden kann. […]. Der Anklagesachverhalt in 
Dossier 2 kann nicht erstellt werden. Der Beschuldigte ist von allen diesbezüglichen 
Vorwürfen freizusprechen.“

Nachspiel15

Als Nachschlag gab es noch einen Tritt vor‘s Schienbein der Verteidigerin des Ange-

klagten – das Gericht sei für den Angeklagten hilfreicher gewesen als die Schriftsätze 

der Anwältin:

„Die Leistungen für die amtliche Verteidigung des Beschuldigten seit 9. Dezember 
2020  bezifferte  Rechtsanwältin  Juristin  (Univ.)  X._____  mit  Honorarnote  vom  3. 
März 2021 auf gesamthaft Fr. 14'475.30 (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer; vgl. 
act. 47 S. 4). Es ist festzuhalten, dass der geltend gemachte Arbeitsaufwand für das 
Plädoyer von rund 57 Stunden – d.h. eine Woche und zwei Tage – angesichts der 
Ausgestaltung des Falles und seiner Schwerpunkte klarerweise überhöht ist.  Der 
Plädoyeraufwand hätte vorliegend auch in der Hälfte der geltend gemachten Zeit, 
d.h. innert ca. 24 Stunden, erbracht werden können (was einem durchschnittlichen 
Zeitaufwand von einer Stunde pro Plädoyerseite entsprechen würde). Dies umso 
mehr, als sich das Plädoyer schwergewichtig mit strafprozessualen Vorbringen be-
fasste, die sich als offenkundig unbegründet erwiesen und angesichts der teilweise 
falschen  Schlussfolgerung  zur  Verteidigung  des  Beschuldigten  in  keiner  Weise 
sachdienlich waren (und unnötigen zusätzlichen Aufwand generierten). Angesichts 
der Bedeutung des Falles, des wenig erheblichen Aktenumfangs (allerdings bezüg-
lich Dossier 2 mit umfangreichen Bild- und Videodateien) und der zugleich über-
schaubaren Komplexität des Verfahrens (vgl. act. 44 S. 5 Rz 12: keineswegs kom-
plexer Fall, banaler Sachverhalt) rechtfertigt es sich, für das Gerichtsverfahren inkl. 
Hauptverhandlung eine Pauschalgebühr von Fr. 9'000.– (inkl. Weg und Nachbear-
beitung, exklusive Mehrwertsteuer) anzusetzen und die Barauslagen in der Höhe 
von Fr. 93.67 separat zu entschädigen.“ (S. 38 f.)

Ob die am Donnerstag in Hamburg begonnene mündliche Verhandlung wohl genauso 

enden wird – nur, daß es dort nicht um Schweizer Franken, sondern um Euro geht?

Der erste Prozeßtag (Do., d. 18.01.) des dritten Hamburger

Rondenbarg-Verfahrens

§ 243 Strafprozessordnung (Gang der Hauptverhandlung)

§ 243   Strafprozessordnung   bestimmt zum Gang der Hauptverhandlung:

(1) Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Aufruf der Sache. Der Vorsitzende stellt 
fest, ob der Angeklagte und der Verteidiger anwesend und die Beweismittel herbei-
geschafft,  insbesondere die geladenen Zeugen und Sachverständigen erschienen 
sind.

15 „einem Bühnenwerk, Musikstück o. Ä. nachgestelltes kleineres, abschließendes Stück“ / „meist unan-
genehme Folge einer vorausgegangenen Handlung“ (https://www.dwds.de/wb/Nachspiel).

https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__243.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__243.html
https://www.dwds.de/wb/Nachspiel
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(2) Die Zeugen verlassen den Sitzungssaal. Der Vorsitzende vernimmt den Ange-
klagten über seine persönlichen Verhältnisse.
(3) Darauf verliest der Staatsanwalt den Anklagesatz. Dabei legt er in den Fällen 
des § 207 Abs. 3 die neue Anklageschrift zugrunde. In den Fällen des § 207 Abs. 2 
Nr. 3 trägt der Staatsanwalt den Anklagesatz mit der dem Eröffnungsbeschluß zu-
grunde liegenden rechtlichen Würdigung vor; außerdem kann er seine abweichende 
Rechtsauffassung äußern. In den Fällen des § 207 Abs. 2 Nr. 4 berücksichtigt er die 
Änderungen, die das Gericht bei der Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung 
beschlossen hat.
(4) Der Vorsitzende teilt mit, ob Erörterungen nach den §§ 202a, 212 stattgefunden 
haben, wenn deren Gegenstand die Möglichkeit einer Verständigung (§ 257c) gewe-
sen ist und wenn ja, deren wesentlichen Inhalt. Diese Pflicht gilt auch im weiteren 
Verlauf der Hauptverhandlung, soweit sich Änderungen gegenüber der Mitteilung zu 
Beginn der Hauptverhandlung ergeben haben.
(5) Sodann wird der Angeklagte darauf hingewiesen, daß es ihm freistehe, sich zu 
der Anklage zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Ist der Angeklagte zur Äu-
ßerung bereit, so wird er nach Maßgabe des § 136 Abs. 2 zur Sache vernommen. 
Auf Antrag erhält der Verteidiger in besonders umfangreichen erstinstanzlichen Ver-
fahren vor dem Land- oder Oberlandesgericht, in denen die Hauptverhandlung vor-
aussichtlich länger als zehn Tage dauern wird, Gelegenheit, vor der Vernehmung 
des  Angeklagten  für  diesen  eine  Erklärung  zur  Anklage  abzugeben,  die  den 
Schlussvortrag nicht  vorwegnehmen darf.  Der  Vorsitzende kann dem Verteidiger 
aufgeben, die weitere Erklärung schriftlich einzureichen, wenn ansonsten der Ver-
fahrensablauf erheblich verzögert würde; § 249 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. 
Vorstrafen des Angeklagten sollen nur insoweit festgestellt werden, als sie für die 
Entscheidung von Bedeutung sind. Wann sie festgestellt werden, bestimmt der Vor-
sitzende.“
(https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__243.html)

„Der Vorsitzende stellt fest, ob der Angeklagte und der Verteidiger anwesend […] sind“ /  

Eine Angeklagte fehlte

Fünf Angeklagte waren da – eine fehlte:

„In der ersten Reihe des Gerichtssaals blieb der Platz neben dem Verteidiger leer – 
der Anwalt gab an, seine Mandantin nicht erreicht und nichts von ihr gehört zu ha-
ben. Die Kammer trennte das Verfahren ab und eröffnete den Prozess gegen die 
Verbliebenen.“
(https://taz.de/Archiv-Suche/!5986530)

„Das Verfahren gegen eine weitere Angeklagte, die nicht zur Verhandlung erschien, 
wurde  abgetrennt.  Die  Anklage  gegen  die  Sechs  lautet  auf  gemeinschaftlichen 
schweren  Landfriedensbruch,  tätlichen  Angriff  gegen  Vollstreckungsbeamte,  ver-
suchte gefährliche Körperverletzung und die Bildung einer bewaffneten Gruppe.“
(https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-
hamburg.html)

„Von den ursprünglich sechs Angeklagten erschien eine Frau nicht. Die Große Straf-
kammer beschloss, das Verfahren gegen die 32-Jährige abzutrennen. Das heißt, es 
wird zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt.“
(https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-
Gipfel-in-Hamburg,gzwanzigprozess126.html)

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-Gipfel-in-Hamburg,gzwanzigprozess126.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-Gipfel-in-Hamburg,gzwanzigprozess126.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-hamburg.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-hamburg.html
https://taz.de/Archiv-Suche/!5986530
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__243.html
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„Vor dem Landgericht der Hansestadt hat am Donnerstag ein Prozess gegen fünf 
Angeklagte begonnen – ebenfalls mit Verzögerung. Denn eine der Angeklagten er-
scheint nicht.“
(https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-
Angeklagte-erscheint-nicht.html)

Ein Prozeß nur noch für das historische Protokoll und das Vorstrafen-Register?

Da mittlerweile mehr als sechs Jahre seit der „Tat“ vergangen sind16 (verjährt17 ist die 

Sache  allerdings  wegen  verschiedener  Unterbrechungen18 der  Verjährungsfrist  noch 

nicht), ließ das Gericht bereits durchblicken, daß jedenfalls keine hohen Strafen mehr 

drohen:

„Die Vorsitzende Richterin machte gleich zu Beginn deutlich, dass aus Sicht der 
Kammer keine hohen Strafen mehr im Raum stehen. Zu lange habe das Verfahren 
gedauert, der Prozess stelle nach sechseinhalb Jahren eine große Belastung für die 
Angeklagten dar, die teilweise zwei Mal in der Woche aus Dortmund, Stuttgart, Bonn 
und Villingen-Schwenningen anreisen müssen. ‚Es kann sein, dass am Ende gar 
nichts übrig bleibt‘, sagte sie. Dann gehe es in diesem Mammutverfahren nur noch 
um einen Schuldspruch.“
(https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-
hamburg.html)

„Den Angeklagten drohen offenbar keine hohen Strafen. Das ließ die Vorsitzende 
Richterin bereits am ersten Prozesstag durchblicken. Der G20-Gipfel sei schon fast 
sieben Jahre her und das Gericht habe bisher schlichtweg keine Zeit für den Pro-
zess gehabt. Selbst wenn sie jetzt noch verurteilt werden würden, gelte ein großer 
Teil der Strafe wegen der Verzögerungen schon als verbüßt. Die Richterin sagte: 
‚Am Ende bleibt womöglich gar nichts übrig.‘ Es geht also eigentlich nur noch um die 
Frage, ob sie schuldig sind oder nicht.“
(https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-
Gipfel-in-Hamburg,gzwanzigprozess126.html)

„Die Vorsitzende Richterin Sonja Boddin erklärte die Verzögerung des Verfahrens 
mit dessen Umfang und vor allem mit der Corona-Pandemie. Bei einer Verurteilung 
müsste wegen der langen Dauer ein Teil der Strafe als verbüßt angesehen werden. 
‚Es ist vorstellbar, dass gar nichts übrig bleibt‘, sagte die Richterin. Es würde dann 
nur um den Schuldspruch gehen.“
(https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-
Angeklagte-erscheint-nicht.html)

Dies wurde mir auch von der Hamburger Gerichts-Pressestelle bestätigt:

„Ja, die Vorsitzende hat hervorgehoben, dass der Zeitablauf zwischen der mutmaßli-
chen Tat und dem Prozess voraussichtlich als rechtsstaatswidrige Verfahrensverzö-
gerung anzusehen sein würde, der im Falle einer Verurteilung dadurch Rechnung zu 

16 Vgl.  den  Siebzehnten  Titel  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  (Rechtsschutz  bei  überlangen 
Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren).

17 Siehe: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__78.html.

18 Siehe: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__78c.html.

https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-Angeklagte-erscheint-nicht.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-Angeklagte-erscheint-nicht.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-Gipfel-in-Hamburg,gzwanzigprozess126.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-Gipfel-in-Hamburg,gzwanzigprozess126.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-hamburg.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-hamburg.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__78c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__78.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/BJNR005130950.html#BJNR005130950BJNG001801308
https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/BJNR005130950.html#BJNR005130950BJNG001801308
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-Angeklagte-erscheint-nicht.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-Angeklagte-erscheint-nicht.html
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tragen wäre, dass ein Teil der erkannten Strafe als vollstreckt gelten würde. Es kön-
ne sein – sinngemäß –, dass am Ende nicht viel übrig bleibt.“

„Darauf verliest der Staatsanwalt den Anklagesatz.“

Auch den „Anklagesatz“ teilte mir die Gerichts-Pressestelle mit – ein reines Vergnügen 

für alle, die Deutsch als Fremdsprache lernen müssen: Die Angeklagten

„werden angeklagt,
in Hamburg
am 07.07.2017 
durch dieselbe Handlung 
gemeinschaftlich
a) sich in einem unbenannten besonders schweren Fall an Gewalttätigkeiten gegen 
Menschen und Sachen sowie Bedrohungen von Menschen mit  Gewalttätigkeiten, 
die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Wei-
se mit vereinten Kräften begangen wurden, als Täter beteiligt zu haben,
b) einen Amtsträger, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Ur-
teilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, bei einer Diensthandlung 
mit anderen Beteiligten gemeinschaftlich tätlich angegriffen zu haben, wobei der Tä-
ter oder andere Beteiligte gefährliche Werkzeuge bei sich führten,
c) versucht zu haben, andere Personen mittels gefährlicher Werkzeuge und mit an-
deren Beteiligten gemeinschaftlich körperlich zu misshandeln und an der Gesund-
heit zu schädigen, 
d) unbefugt eine Gruppe, die über Waffen oder andere gefährliche Werkzeuge ver-
fügt, gebildet oder sich einer solchen Gruppe angeschlossen zu haben,
e) rechtswidrig fremde Sachen beschädigt oder zerstört zu haben,
f)  unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und 
nicht nur vorübergehend verändert zu haben,
indem sie 
sich im bewussten und gewollten Zusammenwirken aufgrund eines gemeinsamen 
Tatplanes, der einen taktischen Erwägungen folgenden Aufmarsch unterschiedlich 
farblich gekennzeichneter Gruppen vorsah, um hierdurch und durch von vorneher-
ein unfriedlich und gewaltbereites Auftreten gezielt Polizeikräfte provozieren, binden 
und – wie alle Teilnehmer wussten oder jedenfalls billigend in Kauf nahmen – auch 
gewaltsam attackieren zu können,
gegen 06:05 Uhr als die mit der Farbe schwarz gekennzeichnete Gruppe (‚schwar-
zer Finger‘ oder ‚schwarzer Block‘) mit etwa 150-200 teilweise noch unbekannten 
bzw. gesondert verfolgten gleichgesinnten, ebenfalls einheitlich schwarz gekleide-
ten, vermummten und mit mindestens 38 Steinen und 49 pyrotechnischen Gegen-
ständen (Blitz-, Knall- und Rauchkörpern) sowie u.a. 2 Hämmern, einem Feuerlö-
scher, einem Seitenschneider, einem Meißel und einer Zwille bewaffneten Personen 
im Hamburger  Volkspark  versammelten,  von  dort  aus  mit  ihren  Mittätern  in  ge-
schlossener Formation, die allen Teilnehmern ein Gefühl von Sicherheit und Stärke 
vermittelte, in Richtung Innenstadt marschierten,
sodann in der Schnackenburgallee gewaltbereite Aufmarschteilnehmer immer wie-
der ausscherten und für alle wahrnehmbar aus einer Baustelle und angrenzenden 
Büschen große Gesteinsbrocken entnahmen, auf die Straße warfen, diese hierdurch 
zerkleinerten und zumindest zum Teil dort zurück ließen, aus derselben Baustelle 
Elemente  des Bauzauns auf  die  Straße warfen,  gegen  einen vom Gelände  der 
Stadtreinigung, Schnackenburgallee 100, fahrenden nicht ermittelten Pkw schlugen 
und traten,  den  Fahrkastenplan einer  Bushaltestelle  der  Firma ‚Wall  GmbH‘  auf 
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Höhe der Hausnummer 56 mittels eines Steinwurfes entglasten, Müllcontainer auf 
die Straße zogen, auf die Außenfassade der Firma Matthies Autoteile, Schnacken-
burgallee 47-51, an zwei Stellen mit schwarzer Farbe ‚NO G20‘ sprühten und, 
nachdem sie zunächst an der Ecke Schnackenburgallee auf die Beweissicherungs- 
und Festnahmehundertschaft Schleswig-Holstein trafen und diese mit Steinen und 
pyrotechnischen Gegenständen in unbekannter Menge beworfen hatten, ohne dass 
es zu feststellbaren Treffern kam, 
gegen 6:27 Uhr in die Straße Rondenbarg einbogen und dort auf die in Höhe der 
Hausnummer 20 eingesetzten, uniformierten und mit Schutzkleidung und Helm aus-
gerüsteten Polizeibeamten der Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft der 
Bundespolizeiabteilung Blumberg trafen, welche die Straße absperrten, woraufhin 
aus der Gruppe heraus mit ihrem Wissen und ihrer Billigung sogleich ein massiver 
Angriff mit mindestens 14 Steinen und mindestens vier pyrotechnischen Gegenstän-
den erfolgte, bei dem jedenfalls das Führungsfahrzeug der Hundertschaft auf der 
Motorhaube von einem Stein getroffen,  aber nicht  beschädigt  und Polizeibeamte 
nicht feststellbar verletzt wurden; 
im Rahmen der Ausschreitungen wurde der Einsatzhelm des Polizeibeamten A. mit 
schwarzer  Farbe besprüht,  außerdem wurden die  im Rondenbarg auf  Höhe der 
Hausnummer 20 geparkten Fahrzeuge, nämlich ein Pkw Volvo mit dem amtlichen 
Kennzeichen O der Geschädigten P.S. durch Kratzer im Lack in Höhe von 2.546,75 
Euro sowie ein Pkw Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen H des Geschädigten 
A.K. durch Kratzer im Lack in Höhe von ca. 1.000 Euro durch gewaltsame Einwir-
kung beschädigt; 
um eine nachträgliche Identifizierung zu erschweren waren alle Beschuldigten mit 
Ausnahme des Beschuldigten L. einheitlich dunkel, überwiegend schwarz, bekleidet,
darüber hinaus hielten jedenfalls die Beschuldigten A. und L. ihr Gesicht unter ei-
nem bis unter die Augen gezogenen Schlauschal sowie einer schwarzen Kapuze 
bzw. einer schwarzen Sturmhaube verborgen, 
der Beschuldigte L. führte überdies einen roten Schlauchschal, eine schwarze Son-
nenbrille und ein Basecap mit sich, um seine Identifizierung zu erschweren;
Vergehen, strafbar gemäß §§ 113 Abs. 1 und 2 S. 2 Nr. 1 und Nr. 3, 114 Abs. 1 und 
2, 125 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 125a S. 1, 128, 223, 224 Abs. 1 Nr. 2 und 4, Abs. 2, 303 
Abs. 1 und Abs. 2, 22, 23 Abs. 1, 25 Abs. 2, 52 StGB.“ (Hyperlinks hinzugefügt)

MittäterInschaft: Maßarbeit der deutschen Gesetzgebungsorgane und der Rechtsprechung für die hiesigen  

Staatsanwaltschaften

Das wichtigste daran ist diese Passage:

„aufgrund eines  gemeinsamen Tatplanes,  der einen taktischen Erwägungen fol-
genden Aufmarsch unterschiedlich farblich gekennzeichneter Gruppen vorsah, um 
hierdurch und durch von vorneherein unfriedlich und gewaltbereites Auftreten gezielt 
Polizeikräfte provozieren, binden und – wie alle Teilnehmer wussten oder jeden-
falls billigend in Kauf nahmen – auch gewaltsam attackieren zu können“ (Hv. hin-
zugefügt)

Ein solcher „gemeinsame[r] Tatplan“ kann – auch in anderen Fällen als Landfriedens-

buch – vorsehen, daß

• die einen MittäterInnen die Handlung(en) ausführen, die für sich allein schon ei-

nen Straftatbestand verwirklichen,

und

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__52.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__303.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__224.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__223.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__128.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__114.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__113.html
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• andere MittäterInnen Handlungen ausführen, die für sich allein (das heißt: ohne 

den Kontext) nicht strafbar sind19.20

Das ist logischerweise sehr kommod (zu lat. cum modus = mit [oder hier: nach] Maß21) 

für die jeweilige Staatsanwaltschaft:  Wenn sie bspw. bei einem Mord während eines 

Abendmahls nicht nachweisen kann, welche der anwesenden Personen das Gift unter 

Essen des Opfers mischte, sie aber nachweisen kann, daß alle Anwesenden (außer 

das Opfer) den Tatplan kannten und billigten (z.B. weil sie sich das zu erwartende Erbe 

teilen wollen), dann können auch die ‚NebendarstellerInnen‘ wegen Mordes verknackt 

werden.

Ob die Hamburger Staatsanwaltschaft den von ihr behaupteten „gemeinsamen Tatplan“ 

und dessen angebliche Kenntnis und Billigung durch die Angeklagten beweisen kann,  

ist allerdings die große Frage. Basisdemokratie hin oder her – selbst wenn es ein sol-

chen pfiffigen Tatplan („gezielt Polizeikräfte provozieren, binden und […] auch gewalt-

sam attackieren“, um anderen sog. ‚Fingern‘ des gemeinsamen Blockade-Konzeptes  

erfolgreiche Blockaden der Anfahrtswege zum G20-Tagungszentrum zu ermöglichen) 

gegeben sollte, so wird dieser Tatplan (incl. „Polizeikräfte […] gewaltsam attackieren“) ja 

wohl kaum von 200 oder noch mehr Leuten besprochen und vereinbart worden sein…

In den beiden Züricher Verfahren spielte dieser Teil der Vorwürfe der Hamburger Staats-

anwaltschaft jedenfalls keine Rolle. – Aber selbst wenn die Staatsanwaltschaft mit die-

sem Teil ihrer Vorwürfe Schiffbruch erleiden sollte, hat sie als Joker immer noch die 

oben besprochene psychische (oder voluntative) Beihilfe im Ärmel, für die sie nicht ein-

mal einen gemeinsamen Tatplan beweisen müßte. Aber auch da gilt, wie schon gesagt: 

Etwas mehr als bloße Anwesenheit muß auch für psychische Beihilfe bewiesen werden.

Mehr als Anwesenheit

19 Und in der Tat wirft die Hamburger Staatsanwaltschaft keiner einzigen der angeklagten Personen ei-
genhändige Gewalttätigkeiten vor: „Nach meinem Kenntnisstand gibt es im Zusammenhang mit dem Vor-
fall  am Rondenbarg bislang keine Angeklagten, denen eigenhändige Gewalttaten zugeordnet werden“ 
(Auskunft der Hamburger Gerichts-Pressestelle vom 08.12.2023).

20 „Voraussetzung [der MittäterInnenschaft]  ist, daß die Beteiligten aufgrund eines gemeinsamen Tat-
plans in bewußtem und gewolltem Zusammenwirken Beiträge zur Durchführung der Tat leisten. Die M. 
beruht also auf dem Prinzip arbeitsteiligen Handelns und der funktionellen Rollenverteilung, so daß der 
im Rahmen des Tatplans liegende Gesamterfolg jedem Mittäter über § 25 II StGB voll zuzurechnen 
ist.“ (Beulke, in: Tilch/Arloth [Hg.], Deutsches Rechts-Lexikon. Band 2, 20013, 2901 - 2903 [2901 f.]; Hv. 
hinzugefügt;  §  25  Absatz  2  Strafgesetzbuch  gibt  es  dort: 
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__25.html)
„Wer […] das Opfer an den Tatort fährt, wo der Komplize es verabredungsgemäß niederschlägt, wer das 
Petroleum in der Scheune des Bauern ausschüttet, das der Genosse gleich darauf entzündet, der ist Mit-
täter, obwohl sein Beitrag unmittelbar vor der eigentlichen Tatbestandshandlung endete; denn für eine na-
türliche Betrachtung sind diese Handlungen Bestandteile eines einheitlichen Geschehenskomplexes und 
gehören zur Ausführung hinzu.“ (Schünemann/Greco, in: Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, 202113, 
§ 25, Randnummer 206)

21 Vgl.  https://www.dwds.de/wb/etymwb/kommod;  http://www.zeno.org/nid/2000229303X und 
http://www.zeno.org/nid/2000229088X.

http://www.zeno.org/nid/2000229088X
http://www.zeno.org/nid/2000229303X
https://www.dwds.de/wb/etymwb/kommod
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__25.html
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„150-200 [… Personen –] gleichgesinnten, […] einheitlich schwarz gekleidet,  ver-
mummt  und  mit  mindestens  38  Steinen  und  49  pyrotechnischen  Gegenständen 
(Blitz-, Knall- und Rauchkörpern) sowie u.a. 2 Hämmern, einem Feuerlöscher, ei-
nem Seitenschneider, einem Meißel und einer Zwille bewaffnet […] im Hamburger 
Volkspark versammelten, von dort aus mit ihren Mittätern in geschlossener Formati-
on, die allen Teilnehmern ein Gefühl von Sicherheit und Stärke vermittelte, in Rich-
tung Innenstadt marschierten“ –

das ist nun allerdings schon „etwas“ mehr als Anwesenheit… – wenn es sich denn be-

weisen läßt. Nun reichen allerdings 38 Steinen und 49 Pyros, 2 Hämmern, ein Feuerlö-

scher, ein Seitenschneider, ein Meißel und eine Zwille nur, um 93 Leute zu ‚bewaffnen‘  

– was auch schon ein etwas unrealistisches Szenario ist (als ob eine Person, die etwas 

werfen will, dann genau  einen Stein oder  einen Pyro im ‚Beutel‘ hat). Und sicherlich 

werden die Leute, die vielleicht etwas im ‚Beutel‘ hatten, mit ihrem ‚Beutelinhalt‘ nicht 

vor dem Losgehen gegenüber den anderen rund 50 bis 100 Leuten geprahlt haben.

Oder werden wir im weiteren Verlauf des Verfahrens Polizei-Spitzel erleben, die dem 

Gericht und Publikum weißmachen wollen, Leute hätten ihren Meisel oder Feuerlöscher 

bei Demo-Beginn hochgehalten und gerufen ‚Guckt mal, GenossInnen, was für einen 

schönen roten Feuerlöscher ich hier habe“ und „Mein schöner stahl-grauer Meisel erst 

einmal“…?

Nun ist jedenfalls der ‚Behauptungs-Beutel‘ der Staatsanwaltschaft  nicht leer – sie be-

hauptet:

‚in der Schnackenburgallee
• scherten gewaltbereite Aufmarschteilnehmer immer wieder aus

und
• entnahmen für alle wahrnehmbar aus einer Baustelle und angrenzenden Büschen 

große Gesteinsbrocken,
• warfen diese auf die Straße und zerkleinerten diese hierdurch;
• warfen aus derselben Baustelle Elemente des Bauzauns auf die Straße,
• schlugen und traten gegen einen vom Gelände der Stadtreinigung fahrenden nicht 

ermittelten Pkw
sowie

• entglasten den Fahrkastenplan einer Bushaltestelle der Firma  ›Wall GmbH‹ auf 
Höhe der Hausnummer 56 mittels eines Steinwurfes‘.

Sofern das passiert ist und sich beweisen läßt, kann auch zwanglos davon ausgegan-

gen werden, daß die Anwesenden das mitbekommen haben – bleiben aber mindestens 

noch zwei Fragen:

• Haben die Angeklagten es nicht nur mitbekommen, sondern auch „billigend in 

Kauf genommen“ – und was hätten sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft tun 

müssen, um sich nicht strafbar zu machen?

• Und ab welchem Moment sollen denn die Angeklagten an der Demo teilgenom-

men haben? (In Zürich22 war das Unglück der Staatsanwaltschaft, daß sie allen-

22 http://blogs.taz.de/theorie-praxis/files/2024/01/Ein_verfehltes_Urteil_d_BG_Zuerich.pdf, S. 7 f., 17 Mit-
te bis 18 oben, 18 unten bis 19 unten, 21 unten bis 22 oben.

http://blogs.taz.de/theorie-praxis/files/2024/01/Ein_verfehltes_Urteil_d_BG_Zuerich.pdf
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falls die Anwesenheit in der Festnahme-Situation beweisen konnte – und damit 

unklar war,

◦ welche Gewalttätigkeiten die Angeklagten mitbekommen hatten

und

◦ ob die Angeklagten, als sie von Gewalttätigkeiten mitbekommen hatten, über-

haupt weg gekonnt hätten – falls sie denn rechtlich dazu verpflichtet gewesen 

sein sollten, sich zu entfernen23.)

Erklärung zur Sache? / Prozeßerklärung

„Sodann wird der Angeklagte darauf hingewiesen, daß es ihm freistehe, sich zu der An-

klage zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Ist der Angeklagte zur Äußerung  

bereit, so wird er nach Maßgabe des § 136 Abs. 2 zur Sache vernommen.“ – Verneh-

men lassen wollten sich die Angeklagten sicherlich nicht, aber „[z]wei Angeklagte haben 

eine von ihnen so genannte Prozesserklärung abgegeben“ (Auskunft der Gerichts-Pres-

sestelle).

Diese Prozeßerklärung, die nach Angabe der Kampagne „Gemeinschaftlicher Wider-

stand“ von allen Angeklagten getragen wird24, gibt es dort:

https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-

rondenbarg-prozess/.

Das meiste davon sind linke Allerweltsweisheiten,

z.B.: „Die G20 gründeten sich im Zuge der Asienkrise 1999. Sie hinterließ tiefe Spu-
ren weltweit: Massive Sozialkürzungen, Arbeits- und Wohnungsverluste, Hunger, Ar-
mut, Elend für Millionen von Menschen“;
z.B.: „Was uns hier und heute eint ist der Wunsch nach einer Gesellschaft, in der 
Menschen nicht vor Hunger sterben, obwohl es genug zu essen gibt, in dem sich 
niemand unter Bombenhagel zur Nachtruhe legen muss, in der diese Grausamkei-
ten zur Vergangenheit gehören, in der die Natur geschützt wird und in der alle zu-
sammen ein menschenwürdiges Leben führen können“,

die auch jedeR LandesministerIn und Bundestagsabgeordnete der Linkspartei  unter-

schreiben könnte. Allein ein Satz ging über diese Seichtheiten etwas hinaus:

„Zehntausende sind nach Hamburg gereist, weil sie diese Klassenherrschaft ableh-
nen.“

23 Siehe  dagegen: 
http://blogs.taz.de/theorie-praxis/files/2024/01/Ein_verfehltes_Urteil_d_BG_Zuerich.pdf, S. 14, FN 20.

24 Vgl. auch:
• „Zwei der Angeklagten lasen eine Prozesserklärung im Namen aller Angeklagten vor. Eine Verur-

teilung wegen des legitimen Protests  könnte fatale Folgen für das Versammlungsrecht haben, 
sagten sie.“ (https://taz.de/Prozess-gegen-Linke-in-Hamburg/!5986530/)

• „Zwei der Angeklagten, ein 28-jähriger Wirtschaftsstudent und eine 34 Jahre alte Erzieherin aus 
Berlin,  verlasen  eine  gemeinsame Erklärung  –  auch  im  Namen  der  übrigen  Beschuldigten.“ 
(https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-Gipfel-in-
Hamburg,gzwanzigprozess126.html)

https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-rondenbarg-prozess/
https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-rondenbarg-prozess/
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-Gipfel-in-Hamburg,gzwanzigprozess126.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-Gipfel-in-Hamburg,gzwanzigprozess126.html
https://taz.de/Prozess-gegen-Linke-in-Hamburg/!5986530/
https://taz.de/Angeklagte-ueber-G20-Prozess/!5983116/
http://blogs.taz.de/theorie-praxis/files/2024/01/Ein_verfehltes_Urteil_d_BG_Zuerich.pdf
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Aber genau die Wahrheit  dieses Satzes ist zu bezweifeln. Ich wäre schon überrascht, 

wenn da „Zehntausende“ gewesen waren, die auch nur einen Begriff von „Klassenherr-

schaft“ haben – geschweige denn, daß sie wegen der Ablehnung der Klassenherrschaft 

da waren. Was dagegen Charme gehabt  hätte und auch politisch offensiv gewesen 

wäre, wäre eine Prozeßerklärung unter der Überschrift gewesen:

‚Warum ich als ver.di-Gewerkschafter bei einer Demo, bei der auch Schwarz-Bejackte  

waren und bei der auch ein paar Sachen kaputt gingen, war.‘

Statt dessen gab es aber den typischen Opfer-Diskurs einer Linken im Niedergang:

„Die Polizei dreht völlig frei. Urteile werden ignoriert, das Demonstrationsrecht und 
die Pressefreiheit werden mit  Füßen getreten. Schon 2001 wurde ein junger De-
monstrant bei Gipfelprotesten in Genua von Polizisten getötet.  Auch in Hamburg 
hätte es Tote geben können.“

Früher wurde dagegen von Linken mal gewußt, „Nur wer sich bewegt, spürt seine Ket-

ten“ und:

„Die einzige revolutionäre Position gegenüber diesen Gegebenheiten [Polizei- und 
Militäreinheiten] ist die Organisation überlegener politischer und militärischer Kräfte 
im Lager der Ausgebeuteten.“
(CCC, Zum bewaffneten Kampf, in: [vermutlich] De Knipselkrant,
irgendeine Ausgabe, S. 1283 - 1305 [1294])

Nun ist schon klar, daß eine Protest-Demo gegen ein G20-Gipfel  nicht der bewaffnete 

Kampf für den Kommunismus ist und dieser beim gegenwärtigen desolaten Zustand der 

Linken so gar nicht auf der aktuellen Tagesordnung steht. Aber auch im dritten Jahr-

zehnt des 21. Jahrhundert könnte von Linken, die sich für etwas radikaler als die Links-

partei halten (ob das auf den ver.di-Gewerkschafter zutrifft, weiß ich allerdings nicht), 

erwartet werden, daß verstanden wird, daß wenn etwas handgreiflicher als eine 80er-

Friedensbewegungs-Sitzblockade demonstriert  wird,  das dann Polizei  und Staatsan-

waltschaft nicht so lustig finden. Und wenn das dann so ist, dann könnte – statt mit Ge-

jammer, die Staatsanwaltschaft wolle die Demonstrationsfreiheit einschränken – auch 

folgendermaßen reagiert werden:

‚Ja, es folgen ein paar Gegenstände. Es ging auch etwas kaputt. Es ist gut, daß die, 
die es (aus Eigeninitiative) gemacht haben, sich haben nicht erwischen lassen. Ja, 
einige von uns, die selbst nichts geworfen haben, haben – juristisch gesprochen – 
die action ‚billigend in Kauf genommen‘. Welche von das waren, werden wir hier [vor 
dem Landgericht] selbstverständlich nicht ausplaudern.25 Andere von uns fanden die 
action dagegen nicht so dolle – vor allem weil wir in Folge der Scharmützel auf dem 
Weg nicht dort ankamen, wo wir ankommen wollten, sondern von der Bundespolizei 
unsanft gestoppt wurden.‘

Es würde nicht die politische Identität des radikaleren Teils der Demo leugnen; es würde 

gleichzeitig die Pluralität der Demo anerkennen und ausdrücken. Es würde kein juristi-

scher Unsinn erzählt. Es wäre selbstbewußt und glaubwürdig. –

25 § 243 Absatz 1 Satz 1 Strafprozeßordnung: „Sodann wird der Angeklagte darauf hingewiesen, daß es 
ihm freistehe, sich zu der Anklage zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen.“
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Aber nun weiter mit dem Bericht über den ersten Prozeßtag.

„Auf Antrag erhält der Verteidiger […], Gelegenheit, vor der Vernehmung des

Angeklagten für diesen eine Erklärung zur Anklage abzugeben, die den Schlussvortrag  

nicht vorwegnehmen darf“

Von der Möglichkeit eine solche Erklärung zur Anklage abzugeben wurde von den Ver-

teidigerInnen Gebrauch gemacht: „es sind opening statements der Verteidigung gehal-

ten worden“ (Auskunft der Gerichts-Pressestelle). („opening statements“ ist die im us-

amerikanischen Recht übliche Bezeichnung für derartige Anfangserklärung der Verteidi-

gung; die entsprechende Regelung wurde erst 2015 in die deutsche Sprachprozeßord-

nung eingefügt:

„[3] Auf Antrag erhält der Verteidiger in besonders umfangreichen erstinstanzlichen 
Verfahren vor dem Land- oder Oberlandesgericht, in denen die Hauptverhandlung 
voraussichtlich länger als zehn Tage dauern wird, Gelegenheit, vor der Vernehmung 
des  Angeklagten  für  diesen  eine  Erklärung  zur  Anklage  abzugeben,  die  den 
Schlussvortrag nicht vorwegnehmen darf. [4] Der Vorsitzende kann dem Verteidiger 
aufgeben, die weitere Erklärung schriftlich einzureichen, wenn ansonsten der Ver-
fahrensablauf erheblich verzögert würde; § 249 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.“
[https://web.archive.org/web/20240119171702/https://lexetius.de/StPO/243,2; li. Sp.]

Bahnt sich ein deal an?

Katharina Schipkowski berichtete am Donnerstag außerdem:

„Nach der Verhandlung tagte die Kammer ohne die Öffentlichkeit mit allen Prozess-
beteiligten, um die Möglichkeiten einer Einstellung zu erörtern.“
(https://taz.de/Archiv-Suche/!5986530)

Auch die Gerichts-Pressestelle teilte mir am Donnerstag mit:

„Von Interesse ist vielleicht noch, dass heute Nachmittag nach dem Termin noch ein 
Erörterungsgespräch stattgefunden hat, in dem auch über die Möglichkeit einer Ver-
fahrenseinstellung gesprochen werden sollte. Der Gesprächsinhalt soll morgen be-
kannt gegeben werden.“

Am Freitag wurde mir zusätzlich folgende Auskunft gegeben:

„die Vorsitzende hat heute zu Beginn der Sitzung über den Inhalt des Erörterungs-
gesprächs informiert. Danach wurde über die Möglichkeit einer Einstellung des Ver-
fahrens gegen die fünf Angeklagten gesprochen, mit denen die Verhandlung gestern 
begonnen hat. Die Staatsanwaltschaft hat signalisiert, dass sie einer Verfahrensein-
stellung gegen eine noch zu beziffernde Geldauflage gem. § 153a StPO im Aus-
gangspunkt zustimmen würde, wenn die Angeklagten sich allgemein, d.h. ohne dass 
damit ein Schuldeingeständnis verbunden sein müsste, von Gewalt distanzieren. In 
der heutigen Sitzung konnten sich die Angeklagten mit ihren Verteidigern noch nicht 
dazu erklären.“26

26 Auch andere MedienvertreterInnen erhielten diese Auskunft; das Hamburger Abendblatt berichtet: „Bei 
einem Gespräch der Prozessbeteiligten auf Anregung der Strafkammer am Landgericht habe die Ham-

https://taz.de/Archiv-Suche/!5986530
https://web.archive.org/web/20240119171702/https://lexetius.de/StPO/243,2
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Eine solche politische Distanzierung von Gewalt + Akzeptierung einer Geldauflage wäre 

das Tüpfelchen auf  dem „i“  einer  insgesamt  etwas merkwürdigen Anti-Repressions-

Kampagne,

• die meint, die staatsanwaltschaftlichen Vorwürfe einfach dadurch vom Tisch zu 

bekommen, daß der Staatsanwaltschaft  eine andere Argumentation (sie wolle 

bloße Anwesenheit bestrafen), als diese tatsächlich vertritt (es habe einen „ge-

meinsamen Tatplan“ gegeben usw., so die Staatsanwaltschaft tatsächlich),

und

• zu keinem Zeitpunkt eine politische – sei es affirmative oder (selbst)kritische – 

Haltung zu der geschehenen action zu formulieren.

Auch  um die Beweise der Staatsanwaltschaft gegen die einzelnen Angeklagten 

scheint es allerdings nicht besonders gut bestellt zu sein (darauf deuteten ja schon 

die beiden Züricher Urteile hin) – anderenfalls wäre nicht einsichtig, warum die Staats -

anwaltschaft bereit ist, auf den symbolischen Sieg eines Schuldspruchs (ohne Strafen, 

wegen des langen Zeitablaufs seit dem Sommer 2017 [siehe oben S. 13]) zu verzichten.

Ein sozialwissenschaftlicher Sachverständiger soll gehört werden

Schließlich teilte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag noch mit, daß die Strafkam-

mer  beabsichtige,  einen  sozialwissenschaftlichen  Sachverständigen  (Sebastian 

Haunss27) anzuhören:

„Nach Ansicht der Richterin müssen im Prozess grundsätzliche Dinge geklärt wer-
den: ‚Was darf Protest?‘ Und: ‚War es eine normale Demonstration?‘
Dazu wolle sie einen Politikwissenschaftler als Sachverständigen laden, der die da-
malige Proteststrategie mit verschiedenen Aufzügen als ‚Finger‘ bewerten solle. Mit 
Blick auf die Darstellungen der Staatsanwaltschaft und Angeklagten sagte sie: ‚Wir 
meinen, dass beide Sichtweisen etwas verkürzend sind.‘“
(https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-
Angeklagte-erscheint-nicht.html)

Die Gerichts-Pressestelle antwortete mir auf meine Frage:

„Können Sie bestätigen, daß das Gericht plant, Herrn Prof. Dr. Sebastian Haunss 
als sozialwissenschaftlichen Sachverständigen zu hören?
Falls ja: Geht das auf gerichtliche Eigeninitiative oder auf einen Antrag der Verteidi-
gung zurück?“

burger Staatsanwaltschaft ihre Zustimmung signalisiert, teilte ein Gerichtssprecher am Freitag mit. Die 
Staatsanwaltschaft fordere von den fünf Angeklagten eine allgemeine Distanzierung von Gewalt,  aber 
kein Schuldeingeständnis zu den Anklagepunkten. Außerdem solle es eine Geldauflage geben, die teil-
weise auch eine nur symbolische Höhe haben könnte. Das Erörterungsgespräch habe am Donnerstag im 
Anschluss an die erste Sitzung stattgefunden, hieß es. Am Freitag sei der Prozess zunächst regulär fort -
gesetzt  worden,  weil  die  Verteidiger  nichts  zur  Entscheidung  ihrer  Mandanten  sagen  konnten.“ 
(https://www.abendblatt.de/hamburg/article241459892/Landfriedensbruch-bei-G20-Prozess-koennte-
eingestellt-werden.html)

27 Siehe:  https://d-nb.info/gnd/1025228634 /  https://d-nb.info/970941951/04 (bes. Abschnitt Abschnitt 6. 
und  7.  der  Gliederung)  und  https://www.socium.uni-bremen.de/ueber-das-socium/mitglieder/sebastian-
haunss/.

https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-Angeklagte-erscheint-nicht.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-Angeklagte-erscheint-nicht.html
https://www.socium.uni-bremen.de/ueber-das-socium/mitglieder/sebastian-haunss/
https://www.socium.uni-bremen.de/ueber-das-socium/mitglieder/sebastian-haunss/
https://d-nb.info/970941951/04
https://d-nb.info/gnd/1025228634
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241459892/Landfriedensbruch-bei-G20-Prozess-koennte-eingestellt-werden.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241459892/Landfriedensbruch-bei-G20-Prozess-koennte-eingestellt-werden.html
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Folgendes:

„Die Vorsitzende hat  gestern angekündigt,  dass  die  Kammer beabsichtigt,  Herrn 
Haunss, der bereits im Elbchaussee-Verfahren gehört worden war, wegen seiner 
Expertise auf dem Gebiet der Protestforschung als Sachverständigen hinzuziehen. 
Einen Beweisbeschluss mit einer ausformulierten Beweisfrage gibt es noch nicht. 
Ob dies auch aus den Reihen der Verteidigung im Vorfeld angeregt worden war, 
weiß ich nicht – ein entsprechender Beweisantrag wurde in der Hauptverhandlung 
nicht gestellt.“

Vielleicht erfahren dann demnächst auch von dem Sozialwissenschaftler, ob „Zehntau-

sende“ gegen die Klassenherrschaft oder für ‚Rosinante Gerechtigkeit‘28 demonstrier-

ten…

Der zweite Prozeßtag (Fr., d. 19.01.) des dritten Hamburger

Rondenbarg-Verfahrens

Am zweiten Prozeßtag scheint nicht viel passiert zu sein:

• Zum einen wurde vom Gericht über das nicht-öffentlichen Erörterungsgespräch 

vom Vortrag berichtet (siehe bereits oben S. 20).

• Zum anderen wurden Akten gesichtet. Der Hamburger Gerichts-Pressesprecher 

hatte am Donnerstag angekündigt: „Inhaltlich soll der Verhandlungstag morgen 

für die Inaugenscheinnahme von Aktenmaterial  genutzt  werden“,  wobei  es „in 

erster Linie um Karten und Aufnahmen“ gehen sollte.

Fortsetzung folgt am Donnerstag, den 08.02.2024 von 09:30 bis 16:00 Uhr und Freitag,  

den 09.02.2024 von 09:00 bis 15:00 Uhr, wobei am 9. die ersten Zeugen (Passanten) 

gehört werden sollen, so der Gerichts-Sprecher.

28 Eduard Bernstein verstand unter „Sozialismus“ (laut Rosa Luxemburg) „das Bestreben nach einer ‚ge-
rechten‘, ‚gerechteren‘ (S. 51 seines Buches [Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben  
der Sozialdemokratie]), ja einer ‚noch gerechteren‘ (Vorwärts vom 26. März 1899) Verteilung“.
Luxemburg kommentierte dies wie folgt: „Da sind wir glücklich bei dem Prinzip der Gerechtigkeit ange-
langt,  bei  diesem alten,  seit  Jahrtausenden von allen Weltverbesserern in Ermangelung sicherer  ge-
schichtlicher Beförderungsmittel gerittenen Renner, bei der klapprigen Rosinante, auf der alle Don Qui-
chottes der Geschichte zur großen Weltreform hinausritten, um schließlich nichts andres heimzubringen 
als ein blaues Auge.“ (https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1899/sozrefrev/kap2-2.htm)

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1899/sozrefrev/kap2-2.htm
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PS.:

ad „juristischer Unsinn“ und die wirklichen Schwachpunkte der Anklage

ad „juristischer Unsinn“

Ich schrieb oben: „Es würde kein juristischer Unsinn erzählt.“ (S.  19). Juristischer Un-

sinn wird aber erzählt. Juristischer Unsinn ist die Grundlinie der Kritik der Roten Hilfe,  

Verteidigung und auch der Angeklagten selbst sowie auch linken JournalistInnen an 

dem Verfahren:

„In  der  Anklage  stützt  sich  die  Staatsanwaltschaft  auf  ein  Konstrukt,  das  in  der 
Rechtsprechung  bislang  nur  für  Fußball-Hooligans,  nicht  aber  für  politische  Ver-
sammlungen genutzt wurde. Dabei müssen den einzelnen Personen keine eigenen 
strafbaren Handlungen nachgewiesen werden. Nach Auffassung der Staatsanwalt-
schaft genügt ihre bloße Anwesenheit, um ein gemeinsames Tathandeln zu unter-
stellen. Auch im anstehenden Verfahren werden den Angeklagten darüber hinaus 
keine konkreten Straftaten zugeordnet. Falls sich diese Rechtsauffassung durchset-
zen sollte, wäre künftig jede Teilnahme an einer Demonstration mit enormen Krimi-
nalisierungsrisiken verbunden. Vermeintliche Straftaten Einzelner könnten so allen 
vor Ort befindlichen Personen zugeschrieben werden.“
(https://rote-hilfe.de/news/bundesvorstand/1258-versammlungsfreiheit-vor-gericht-3-
auflage-des-rondenbarg-prozesses-im-januar-2024)

„Wie die anderen Verteidiger sieht auch er [Adrian Wedel] das Vorgehen der Staats-
anwaltschaft als ‚Angriff auf das Versammlungsrecht‘. Es sei der Versuch, ‚am Par-
lament vorbei die alte Lesart des Landfriedensbruchs, wie sie noch in den 1960ern 
galt, wieder einzuführen‘, so der Anwalt. Von 1871 bis 1970 war allein die ‚Zusam-
menrottung‘ zum Zwecke der Gewaltausübung aus der Menge heraus strafbar.“
(https://www.jungewelt.de/artikel/467458.repression-nach-g20-gipfel-auftakt-zur-
dritten-runde.html)

„Die Hamburger Staatsanwaltschaft fährt einen Großangriff auf die Grundrechte: Sie 
will das Versammlungsrecht beschneiden. […]. Wie kommt die Staatsanwaltschaft 
nun zu den schweren Vorwürfen? Sie beruft sich auf ein Urteil des Bundesgerichts-
hofs (BGH) vom 24. Mai 2017. Der BGH entschied damals, dass Teilnehmer einer 
Schlägerei  zwischen  Fußball-Hooligans  des  Landfriedensbruchs  schuldig  seien, 
auch wenn sie nicht persönlich zugeschlagen hätten. Das ‚ostentative Mitmarschie-
ren‘ in Dreierreihen zum Ort der Prügelei habe gereicht, um psychische Beihilfe zum 
gemeinsamen Tatplan zu leisten.
Die  Hamburger  Staatsanwaltschaft  möchte  dieses  ‚Mitgefangen,  mitgehangen‘-
Prinzip auch auf  Demonstrationen anwenden.  Sie  argumentiert,  die  Angeklagten 
hätten durch ihre bloße Teilnahme am Demonstrationszug psychische Beihilfe zu 
den Taten geleistet – wobei bis auf eine entglaste Bushaltestelle nicht mal ein Sach-
schaden entstand29. Sollte die Staatsanwaltschaft mit ihrer windigen Argumentation 
durchkommen,  hätte  das  schwere Folgen  für  Demokratie  und Rechtsstaat.  Man 
könnte auf keine Demo mehr gehen, ohne davon ausgehen zu müssen, verknackt 
zu werden, falls jemand anders Steine schmeißt.“
(https://taz.de/G20-Proteste-in-Hamburg-vor-Gericht/!5984093)

29 Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft entstanden außerdem noch ca. 3.500 Euro Sachschaden an 
zwei PKW und außerdem vielleicht Reinigungskosten für eine Fassade – falls dem/der EigentümerIn die 
dort hin gesprühte Parole „NO G20“ nicht gefiel. dgs.

https://taz.de/G20-Proteste-in-Hamburg-vor-Gericht/!5984093
https://taz.de/!5650018/
https://taz.de/!5650018/
https://www.jungewelt.de/artikel/467458.repression-nach-g20-gipfel-auftakt-zur-dritten-runde.html
https://www.jungewelt.de/artikel/467458.repression-nach-g20-gipfel-auftakt-zur-dritten-runde.html
https://rote-hilfe.de/news/bundesvorstand/1258-versammlungsfreiheit-vor-gericht-3-auflage-des-rondenbarg-prozesses-im-januar-2024
https://rote-hilfe.de/news/bundesvorstand/1258-versammlungsfreiheit-vor-gericht-3-auflage-des-rondenbarg-prozesses-im-januar-2024
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„Die Staatsanwaltschaft stützt ihre auf schweren Landfriedensbruch basierende An-
klage auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom Mai 2017 gegen Fußball-
Hooligans, die sich nach einem Spiel zu einer gemeinschaftlichen Prügelei verabre-
det hatten. Den Richtern genügte damals für eine Verurteilung das ‚ostentative Mit-
marschieren‘ auf dem Weg zur Begehung von Gewalttätigkeiten – auch wenn den 
einzelnen Beschuldigten keine Straftaten zugeordnet werden konnten.
Der Fall unterscheide sich aber grundsätzlich von Fällen des ‚Demonstrationsstraf-
rechts‘, bei denen aus einer Menschenmenge heraus Gewalttaten begangen wer-
den, jedoch nicht alle Personen Gewalt anwenden oder dies unterstützen wollen, 
hatte der BGH damals klargestellt.  Die politische Demonstration gegen den G20-
Gipfel in einen Hooligan-Aufmarsch umzudeuten, dürfte mit dieser höchstrichterli-
chen Rechtsprechung nicht vereinbar sein und ist unter Juristen äußerst umstritten. 
So argumentiert auch die Verteidigung der G20-Angeklagten. […].
‚Es steht nicht weniger vor Gericht als das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit‘, 
sagte Rechtsanwalt Sven Richwin, der Nils J. vertritt, zu ‚nd‘. […]. Andere Prozess-
vertreter der Angeklagten haben vorgetragen, die Hamburger Anklagebehörde ver-
suche, die Rechtslage der 60er Jahre wieder herzustellen. In dieser Zeit konnten 
alle Teilnehmer einer Demonstration, wenn es dort zu Gewalttaten kam, bei bloßer 
Anwesenheit wegen Landfriedensbruchs verurteilt werden.“
(https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-
hamburg.html)

„Das Urteil,  dass hier gefällt  werden soll,  wird entscheidend sein für jeden Men-
schen, der künftig an einer Demonstration teilnehmen möchte. Wenn jede Demons-
trant*in damit rechnen muss für eventuelle strafbare Handlungen aus der Menge 
heraus hinter Gittern zu landen, werden viele von der Teilnahme an Kundgebungen, 
Demos oder Streiks abgehalten.“
(https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-
rondenbarg-prozess/)

Diese Argumentation stimmt von vorne bis hinten nicht und kann den Angeklag-

ten daher vor Gericht nicht nützen. Auch, daß sie außerhalb es Gerichtssaal irgend-

einen politischen Nutzen stiftet, ist zu bezweifeln.30

Die Staatsanwaltschaft will nicht allein die „Zusammenrottung“ / Anwesenheit bestrafen,  

sondern meint, sie könne mehr als Anwesenheit beweisen

Die Staatsanwaltschaft will nicht allein die „Zusammenrottung“ / Anwesenheit bestrafen. 

Sie meint  vielmehr,  sie könne  mehr als Anwesenheit beweisen – nämlich einen „ge-

meinsamen Tatplan“31, Kenntnis von und Billigung der Gewalttätigkeiten („wussten oder 

jedenfalls billigend in Kauf nahmen“)32 und Deckung geben33 für die Gewalttätigkeiten.

30 Siehe dazu unten den Abschnitt „Die Propagandalinie der Rondenbarg-Anti-Rep-Kampagne schreckt 
mehr Leute vom künftigen Demonstrieren ab, als es die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anklage macht“.

31 Anklagesatz: „indem sie [die Angeklagten] sich im bewussten und gewollten Zusammenwirken auf-
grund eines gemeinsamen Tatplanes“.

32 Anklagesatz: „von vorneherein unfriedlich und gewaltbereites Auftreten gezielt Polizeikräfte provozie-
ren, binden und – wie alle Teilnehmer wussten oder jedenfalls billigend in Kauf nahmen – auch gewalt -
sam attackieren zu können“.

33 Pressemitteilung der Gerichts-Pressestelle: „Durch das gemeinsame Auftreten, zum Teil vermummt 
und mit einheitlich dunkler Kleidung, sei den einzelnen Gewalttätern innerhalb des Aufzugs eine Deckung 

https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-rondenbarg-prozess/
https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-rondenbarg-prozess/
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-hamburg.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-hamburg.html
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Die juristische Frage ist nicht, ob das, was Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen 

Behauptung ist, Landfriedensbruch ist. Das ist ziemlich klar – zumindest, wenn die herr-

schende juristische Meinung zum Maßstab genommen wird. Denn einige Sachen gin-

gen kaputt – und falls das

• durch einige Leute „mit vereinten Kräften“ geschah

und

• einem „gemeinsamen Tatplan“ allen Anwesenden entsprach,

war es Landfriedensbruch auch durch diejenigen, die nichts eigenhändig kaputt mach-

ten, aber anwesend waren und den „Tatplan“ kannten und billigten.

Die juristische Frage ist also vielmehr, ob die Staatsanwaltschaft das, was sie behauptet 

(also insbesondere den „Tatplan“), beweisen kann – und ob das, was die Staatsanwalt-

schaft  davon beweisen kann,  dann für  eine  Verurteilung wegen Landfriedensbruchs 

ausreicht.

Leute, denen kein „gemeinsamer Tatplan“ und auch keine „psychische Beihilfe“ nachge-

wiesen werden kann, müssen sich im jetzigen Verfahren keine Sorgen machen und 

müssen sich auch für künftige Demos keine Sorgen machen. – Leute, denen „psychi -

sche Beihilfe“ oder gar ein „gemeinsamer Tatplan“ nachgewiesen werden kann, mußten 

sich dagegen schon immer Sorgen machen. Schon 1984 entschied der BGH:

„So ist insbesondere nicht etwa festgestellt – was die Annahme eines Landfriedens-
bruchs in der Form psychischer Beihilfe hätte nahelegen können –, daß sich der 
Angeklagte  innerhalb  des  großen  Demonstrationszuges  einer  besonders  aktiven 
Teilgruppe angeschlossen hätte, aus der heraus Gewalttätigkeiten begangen wur-
den, und dort während schwerer gewaltsamer Auseinandersetzungen ohne äußeren 
Zwang verblieben wäre“
(BGH, Urteil vom 08.08.1984 zum A  ktenzeichen   3 StR 320/84  , Textziffer 2; Hv. hin-
zugefügt).

Das heißt: Landfriedensbruch durch psychische Beihilfe zu Gewalttätigkeiten kommt in 

Betracht – nur ließ sie sich damals  nicht nachweisen, weshalb es damals einen Frei-

spruch gab. – Jetzt meint die Hamburger Staatsanwaltschaft mehr beweisen zu können, 

als damals das Landgericht Krefeld als Vorinstanz des BGH als erwiesen ansah.

Das heißt: Die entscheidende juristische Frage für den Rondenbarg-Verfahren ist nicht 

rechtlicher Art (Wie ist § 125 StGB auszulegen?), sondern tatsächlicher Art (Was kann 

die Staatsanwaltschaft beweisen?).  Die tatsächliche Frage zu ignorieren, wird für 

die Anklagten nicht von Vorteil sein – außer, daß Gericht kümmert sich (auch ohne, 

daß Angeklagte und Verteidigung darauf wertlegen) darum.

(Würde die Staatsanwaltschaft tatsächlich bloße Anwesenheit bestrafen wollen, so hätte 

sie den Anklagesatz deutlich kürzer formulieren können – nämlich statt:

„indem sie 

vor einer Identifizierung und dem Einschreiten Dritter verschafft worden.“
Anklagesatz: indem sie  sich  „einheitlich  schwarz  gekleidet,  vermummt  […]  versammelten,  von  dort 
[Hamburger Volkspark] aus mit ihren Mittätern in geschlossener Formation, die allen Teilnehmern ein Ge-
fühl von Sicherheit und Stärke vermittelte, […] in Richtung Innenstadt marschierten“.
„um eine nachträgliche Identifizierung zu erschweren waren alle Beschuldigten mit Ausnahme des Be-
schuldigten L. einheitlich dunkel, überwiegend schwarz, bekleidet“.

https://research.wolterskluwer-online.de/document/3f97c4f3-1277-4221-998f-f8255b73b8f7
https://research.wolterskluwer-online.de/document/3f97c4f3-1277-4221-998f-f8255b73b8f7
https://research.wolterskluwer-online.de/document/3f97c4f3-1277-4221-998f-f8255b73b8f7
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sich im bewussten und gewollten Zusammenwirken aufgrund eines gemeinsamen 
Tatplanes, der einen taktischen Erwägungen folgenden Aufmarsch unterschiedlich 
farblich gekennzeichneter Gruppen vorsah, um hierdurch und durch von vorneher-
ein unfriedlich und gewaltbereites Auftreten gezielt Polizeikräfte provozieren, binden 
und – wie alle Teilnehmer wussten oder jedenfalls billigend in Kauf nahmen – auch 
gewaltsam attackieren zu können,
gegen 06:05 Uhr als die mit der Farbe schwarz gekennzeichnete Gruppe (‚schwar-
zer Finger‘ oder ‚schwarzer Block‘) mit etwa 150-200 teilweise noch unbekannten 
bzw. gesondert verfolgten gleichgesinnten, ebenfalls einheitlich schwarz gekleide-
ten, vermummten und mit mindestens 38 Steinen und 49 pyrotechnischen Gegen-
ständen (Blitz-, Knall- und Rauchkörpern) sowie u.a. 2 Hämmern, einem Feuerlö-
scher, einem Seitenschneider, einem Meißel und einer Zwille bewaffneten“
usw.

folgendermaßen:

„indem sie
Teil einer Menschenmenge von 150-200 Personen waren,
von denen einige 

• mit  38 Steinen und 49 pyrotechnischen Gegenständen (Blitz-, Knall- und Rauch-
körpern) sowie u.a. 2 Hämmern, einem Feuerlöscher, einem Seitenschneider, ei-
nem Meißel und einer Zwille bewaffnet waren
und

• diese Gegenstände mit vereinten Kräften in Richtung Personen und Sachen war-
fen, die dadurch teilweise beschädigt oder zerstört wurden.)

Klar: Die Anwesenheit in der Menschenmenge läßt sich politisch auch dann rechtferti-

gen, wenn sie (wegen zusätzlicher besonderer Umstände) strafbar gewesen sein sollte; 

aber juristisch ist absolut untunlich zu ignorieren, daß die Staatsanwaltschaft mehr als 

Anwesenheit vorwirft. Juristisch sich damit auseinanderzusetzen, heißt, die Frage auf-

zuwerfen, welche Beweise die Staatsanwaltschaft für ihre Behauptung hat und ob das,  

was sie beweisen kann, dann für eine Verurteilung wegen Landfriedensbruchs ausreicht 

– auch wenn es Linken und zumal RevolutionärInnen mißhagen mag, sich so detailliert 

mit  den  Behauptungen  und  Argumenten  einer  Staatsanwaltschaft  des  bestehenden 

Staates auseinanderzusetzen.

Die Propagandalinie der Rondenbarg-Anti-Rep-Kampagne verstärkt die

einschüchternde Wirkung der Anklage und schreckt insofern mehr Leute vom künftigen  

Demonstrieren ab, als es die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anklage macht

Aus der  Tatsache, daß die Hamburger Staatsanwaltschaft den Angeklagten  mehr als 

bloße Anwesenheit vorwirft, folgt auch, daß die Propagandalinie der Rondenbarg-Anti-

Rep-Kampagne, die Staatsanwaltschaft werfe bloße Anwesenheit vor, falls sie von Leu-

ten  geglaubt  wird,  mehr Leute  vom künftigen Demonstrieren abschreckt,  als  es  die 

Staatsanwaltschaft mit ihrer Anklage macht.

Die Sätze der Roten Hilfe,

„Falls sich diese Rechtsauffassung durchsetzen sollte, wäre künftig jede Teilnahme 
an einer Demonstration mit enormen Kriminalisierungsrisiken verbunden.“
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(https://rote-hilfe.de/news/bundesvorstand/1258-versammlungsfreiheit-vor-gericht-3-
auflage-des-rondenbarg-prozesses-im-januar-2024; Hv. hinzugefügt)

und

der Angeklagten,

„Das Urteil,  dass hier gefällt  werden soll,  wird entscheidend sein für  jeden Men-
schen, der künftig an einer Demonstration teilnehmen möchte. Wenn jede Demons-
trant*in damit rechnen muss für eventuelle strafbare Handlungen aus der Menge 
heraus hinter Gittern zu landen, werden viele von der Teilnahme an Kundgebungen, 
Demos oder Streiks abgehalten.“
(https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-
rondenbarg-prozess/)

sind maßlose Übertreibungen, die Leuten Angst macht oder zu machen versucht (und 

damit versucht, politische Mobilisierungserfolge zu erreichen), die keine Angst haben 

müssen.

Selbst wenn wir annehmen, bestimmte Kräfte in Polizei und Staatsanwaltschaften wol-

len zur Zeit eine schärfere Linie gegenüber Leuten, die in geschlossenen schwarzen 

Blöcken mitlaufen, ohne daß ihnen (abgesehen von Vermummung) Straftaten in Form 

von  physischen  Handlungen  nachgewiesen  werden  kann,  so  wäre  nicht „jede[r] 

Mensch“ und „jede Demonstrant*in“ betroffen. Vielmehr trifft es DemonstrantInnen, die 

etwas rebellischer sind als andere. Wenn Leute nun etwas rebellischer sind, dann soll-

ten sie aber auch dazu stehen und sich nicht zu „jeder Mensch“ verharmlosen.

• Wenn der Angriff der Hamburger Staatsanwaltschaft also auf politische AktivistIn-

nen zielt, die etwas rebellischer als andere sind;

• wenn das Ziel vielleicht ist, den Begriff „Vermummung“ expansiv zu interpretieren 

(dunkle Kleidung soll miterfaßt werden) und Vermummung in diesem ausgedehn-

ten Sinne gleich als Landfriedensbruch (statt Verbot gegen das Vermummungs-

verbot) zu bestrafen, wenn bei der Demo auch ein bißchen action passiert,

dann sollte das so benannt werden und versucht werden,  dagegen BündnispartnerIn-

nen zu gewinnen – statt  zu phantasieren,  „jede Teilnahme an einer Demonstration“ 

wäre künftig „mit enormen Kriminalisierungsrisiken“ verbunden, falls sich die Staatsan-

waltschaft durchsetzt.

Der deutsche Staat ist nicht blöd – er beherrscht das Spiel mit Zuckerbrot und Peitsche; 

mit Integration und Repression. Was analytisch unzutreffend ist, ist auch untauglich für 

die Entwicklung einer tauglichen Strategie:

„die Hinwendung zur Warnung vor einem die gesamte Bevölkerung bedrohenden 
‚Sicherheitsstaat‘ erfolgte in engem Zusammenhang mit dem Paradigmenwechsel in 
den politischen Bewegungen, der die Ökologie in den Mittelpunkt der Auseinander-
setzungen rückte und,  zum Beispiel  in  der  Anti-AKW-Bewegung,  die gegen eine 
mögliche atomare Bewaffnung Deutschlands zielende Kritik auf einen Platz am Ran-
de verbannte.
Beschleunigt und verstärkt wurde diese Entwicklung durch die Hoffnung vieler Lin-
ker, die neuen sozialen Bewegungen könnten den Keim eines neuen systemopposi-
tionellen  Massenprotestes  in  sich  tragen.  Im  Kurzschluß  wurden  die  eigenen 

https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-rondenbarg-prozess/
https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-rondenbarg-prozess/
https://rote-hilfe.de/news/bundesvorstand/1258-versammlungsfreiheit-vor-gericht-3-auflage-des-rondenbarg-prozesses-im-januar-2024
https://rote-hilfe.de/news/bundesvorstand/1258-versammlungsfreiheit-vor-gericht-3-auflage-des-rondenbarg-prozesses-im-januar-2024
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Wünsche mit den Befürchtungen des Staatsapparats gleichgesetzt und dar-
aus eine Analyse der Repressionspolitik abgeleitet. Die Möglichkeiten des ‚Si-
cherheitsstaates‘, Hunderttausende durch den Einsatz der elektronischen Datenver-
arbeitung zu überwachen, gerieten so ins Zentrum der Kritik. Die Warnung davor, 
daß die ‚Sicherheitsmaßnahmen‘ des Staates sich gegen jeden richten könn-
ten, ergänzten die auf reine Betroffenheit zielende Agitation.
‚Schließlich  wird  das diffuse Syndrom der  Sicherheitsideologie  auch dadurch er-
schüttert, daß es der Staat selber ist, der permanent Unsicherheit verbreitet, sei es 
durch eine in der Tat abenteuerliche Atompolitik  oder symbolisch anläßlich groß-
maßstäblicher  inszenierter  Terroristenjagden‘,  schreibt  Joachim  Hirsch  in  seiner 
grundlegenden,  1980  veröffentlichten  Arbeit  zum  ‚Sicherheitsstaat‘.  ‚Der  ›innere 
Feind‹ scheint  jedoch  zwangsläufig  vage  bestimmt  und  zugleich  allgegenwärtig. 
Wenn aber jeder zum potentiellen  ›Verfassungsfeind‹ wird,  treibt  diese Form der 
ideologischen Integration zugleich Irritation und Angst hervor.‘
Je deutlicher wurde, zum Beispiel anläßlich der großen Friedensdemonstrationen 
Anfang der achtziger Jahre in Bonn, daß sich keineswegs ‚jeder‘ als potentieller Ver-
fassungsfeind  fühlen  mußte  und  die  überwiegende  Mehrheit  der  Demonstranten 
sich auch nicht so fühlte, desto eindringlicher versuchten maßgebliche Teile der Lin-
ken, genau dieses theoretisch ‚alle‘ bedrohende Moment der staatlichen Repression 
in den Vorgrund zu stellen, eine Volksgemeinschaft der von staatlicher Verfolgung 
Bedrohten zu konstruieren – wobei die Produktion ‚existentieller Unsicherheit ... im 
Gefolge einer forcierten Großtechnologie‘ durch Staat und Industrie und die ‚immer 
aufwendigeren Sicherheitsmaßnahmen ... die dann jedoch in erster Linie dazu be-
nutzt wurden, die außer-parlamentarische Opposition gegen die Zerstörung der Le-
bensgrundlagen zu kriminalisieren und in Schach zu halten‘ als einander bedingend 
gesehen wurden und in einem dramatischen Szenario einer von einem verselbstän-
digten Apparat total in Griff genommenen Bevölkerung kulminieren: ‚Wir sehen uns 
gegenwärtig  konfrontiert  mit  einer  modernen Ausdifferenzierung staatlicher  Mittel 
und Methoden der Kontrolle und Überwachung, die nicht mehr nur wenige verdäch-
tigte Menschen betreffen, sondern verdachtsunabhängig orientiert sind auf die ge-
samte Bevölkerung. (Rolf Gössner, Das Anti-Terror-System).
Die Kritik ist fixiert auf die Technik des Polizeiapparates und lenkt damit von 
seiner aktuellen Praxis, den politischen Plänen, die ihn leiten und deren Reali-
sierung der Einsatz repressiver Mittel erleichtern soll, ab. Der Staat erscheint 
so als weitgehend unberechenbarer Moloch – die Unterschiede zwischen der 
tatsächlichen Anwendung von Staatsgewalt und ihrem theoretisch möglichen 
Einsatz verschwimmen.
Dabei liefert gerade die Vorgehensweise des Staates gegen die RAF – die Isolati-
onshaftbedingungen, Verhöre Schwerverletzter, das Einsperren schwerkranker Ge-
fangener  zum Teil  über  fünfzehn Jahre,  die Präparierung von Zeugen – ein an-
schauliches und bedrückendes Beispiel dafür, daß  nicht die technischen Mittel, 
sondern die politischen Zielsetzungen die Intensität und Stoßrichtung staatli-
cher Strafverfolgungspolitik dirigieren.“
(Oliver Tolmein, Vom Deutschen Herbst zum 11. September. Die RAF, der Terroris-
mus und der Staat, Konkret Literatur Verlag: Hamburg, 2002, 91 - 93; alle Hv. – 
auch im folgenden Zitat – hinzugefügt)

„Eine Analyse der Entwicklung politischer Herrschaft, die den Ausbau des ‚Überwa-
chungsstaats‘ in den Mittelpunkt rückt, ist hierzulande auch deswegen falsch, weil 
sie in der Regel einen systembedingten Gegensatz zwischen Apparat und Bevölke-
rung  konstruiert,  statt  herauszuarbeiten,  wie  Feindgruppen  definiert  und 
schließlich, wenn es opportun erscheint, unter Einbeziehung der Bevölkerung 
bekämpft werden können. Deren Zusammenarbeit mit dem Staatssicherheitsap-
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parat erfolgt dabei keineswegs nur, wie Staatsfeinde und Staatskritikerinnen mei-
nen, aus irregeleitetem Bewußtsein – sie will von Ruhe und Ordnung“ – oder in Eile 
Auto fahren (falls diese Aktualisierung mit Blick auf die Letzte Generation erlaubt ist) 
–, „von der Machtausweitung des Regimes im Inneren (und nach außen) selbst pro-
fitieren.“
(ebd., 93)

Vorliegend ist nicht „jede Demonstrant*in“ (Prozeßerklärung) das Feindbild der Staats-

anwaltschaft,  sondern der Schwarze Block und ein paar Leute, die nach Polizei-Ge-

schmack zu dicht in dessen Nähe liefen. Gegen  diesen Feind wurde „unter Einbezie-

hung der Bevölkerung“ – nämlich Öffentlichkeitsfahndung – vorgegangen.

„der ‚Überwachungsstaat‘ und seine Polizei arbeiten eben keineswegs ‚verdachtsun-
abhängig‘ und ungezielt – ihre Stärken sind gerade die Fähigkeit und ein hohes Maß 
an Bereitschaft zur Selektion und zu taktischer Flexibilität.“
(Tolmein, a.a.O., 94)

Wie oben schon gesagt: Es sollte „verstanden w[e]rd[en], daß, wenn etwas handgreifli -

cher als eine 80er-Friedensbewegungs-Sitzblockade demonstriert wird, das dann Poli-

zei und Staatsanwaltschaft nicht so lustig finden“ (S. 19). Statt einer „jeder Mensch“ ge-

gen ‚das System‘-Rhetorik, die sich mit der eigenen etwas größeren Rebellischkeit nicht 

ernstnimmt,

bedarf  es  „einer  Analyse  des Kapitalismus,  statt  der  vielfach  üblichen  Schwarz-
Weiß-Malerei. Wer die kapitalistischen Gesellschaften schwärzer macht, als sie sind 
– meistens um sich und andere zu agitieren – macht sie dadurch stärker. Die ‚Stär-
ken‘, denen er seine Massenloyalität verdankt, müssen mitthematisiert werden, weil 
sie sonst gegen uns – die Kritiker – funktionieren.“34

Auch die fehlgehende These der Roten Hilfe,

„Falls sich die Rechtsauffassung [der Hamburger Staatsanwaltschaft] durchsetzen 
sollte, wäre künftig  jede Teilnahme an einer Demonstration mit enormen Kriminali-
sierungsrisiken verbunden.“ (Hv. hinzugefügt)

stärkt den Staat durch unrealistische Schwarzmalerei – statt die wirklichen Widersprü-

che herauszuarbeiten und tragfähige Bündnisstrategien in Anerkennung der Unterschie-

de (hinsichtlich gesellschaftlicher Stellung35 sowie politischer Überzeugungen) zwischen 

34 „Das Dumme bei Euch ist, daß Ihr Haltungen ‚belohnt’, die absolut substanzlos sein können, wenn sie  
Euch in Euren gedankenlosen Wünschen entgegen kommen.“ PROWO-Interview mit Michael Stamm, in: 
PROWO, Nr. 8, Nov. 1990, 8 - 9 (8).

35 Vgl. z.B.
• Marx und Engels im  Kommunistischen Manifest (in  MEW 4, 459 - 493 [486]) zur Klassenlage: 

„Die französische sozialistisch-kommunistische Literatur  [… hörte]  in der Hand des Deutschen 
auf[…], den Kampf einer Klasse gegen die andre auszudrücken“; „der Deutsche [war] sich be-
wußt, die ‚französische Einseitigkeit‘ überwunden, […] statt der Interessen des Proletariers die In-
teressen des menschlichen Wesens, des Menschen überhaupt vertreten zu haben, des Men-
schen, der keiner Klasse, der überhaupt nicht der Wirklichkeit, der nur dem Dunsthimmel der phi-
losophischen Phantasie angehört.“
und

• Julia Downes (There’s A Riot Going On. Geschichte und Vermächtnis von Riot Grrrl, in: Katja 
Peglow / Jonas Engelmann [Hg.], Riot Grrrl Revisited. Geschichte und Gegenwart einer feministi-

https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band04.pdf
https://rote-hilfe.de/news/bundesvorstand/1258-versammlungsfreiheit-vor-gericht-3-auflage-des-rondenbarg-prozesses-im-januar-2024
https://gemeinschaftlich.noblogs.org/prozesserklaerung-der-angeklagten-im-rondenbarg-prozess/


30

‚den Menschen‘ und damit auch in Anerkennung unterschiedlicher Repressionsbetrof-

fenheit herauszuarbeiten.

Daß es an einer tragfähigen Strategie fehlt, zeigt sich daran, daß

• die Rondenbarg-Kampagne de facto – trotz einiger ver.di-Fahnen bei der Demo 

am Samstag und trotz der Artikel in nd, taz und junger Welt, die die Argumentati-

onslinie der Roten Hilfe übernehmen – nur einen Teil der linksradikalen Szene 

erreicht (wie die Zahl von nur rund 1.200 TeilnehmerInnen am Samstag zeigt)

• aber in dem Hintergrund-Artikel auf der Webseite der Kampagne „Gemeinschaft-

licher Widerstand“ – völlig unnötigerweise36 – nicht einmal vorkommt, daß bei der 

Demo 2017 überhaupt ein paar Gegenstände flogen und ein paar Dinge kaputt 

gingen; es scheint fast so, als hätte die Bundespolizei ohne jeden Anlaß den De-

mo-Block „ChristInnen für gerechte Weltwirtschaftsordnung“ angegriffen:

„Der erste Tag des Gipfels war der 7. Juli. Tausende Aktivist*innen waren ab dem 
frühen Morgen unterwegs, um zu demonstrieren und um Zufahrtswege der Gipfel-
teilnehmer*innen zu blockieren. Vom Protestcamp in Altona machten sich verschie-
dene Demozüge auf den Weg. Eine Gruppe von etwa 200 Menschen traf auf dem 
Weg in die Innenstadt auf mehrere Polizeieinheiten, die den Demonstrationszug in 
der Straße Rondenbarg in Hamburg-Bahrenfeld brutal von vorne und hinten angriff 
und innerhalb kürzester Zeit zerschlug.“
(https://gemeinschaftlich.noblogs.org/hintergrund/)

Die Bundespolizei mag am Rondenbarg unnötig rabiat vorgegangen sein; aber 

der Wunsch, die Staatsgewalt möge bitte sehr nicht mehr (Rabiatheits-)Aufwand 

treiben als nötig ist, um die GegnerInnen von Staat, Herrschaft und Ausbeutung 

in Schach zu halten, ist die affirmativste Staats‚kritik‘, die denkbar ist.

Die Rote Hilfe nimmt den tatsächlichen Inhalt des Hooligan-Urteils des BGH nicht zur  

Kenntnis

Die  Rote  Hilfe  behauptet:  „Dabei  [Nach  vom  BGH  im  Hooligan-Urteil  vertretenen 

Rechtsauffassung] müssen den einzelnen Personen keine eigenen strafbaren Handlun-

gen nachgewiesen werden.“

Beihilfe zu Sachbeschädigungen, Beihilfe zu tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbe-

amte, Beihilfe zu (gefährlicher) Körperverletzung usw. – all das sind Straftaten: „Als Ge-

hilfe wird bestraft,  wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener 

rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.“ (§ 27 StGB).

schen Bewegung, Ventil Verlag: Mainz, 2011, 18 - 50 [24]) zum Geschlechterverhältnis: Tovi Vail 
fragte in ihrem Fanzine Jigsaw „die Frauen in Interviews, wie sich als Musikerinnen fühlen und 
solche Sachen. Für mich war das einzigartig, denn in allen Seminaren am College, die ich be-
suchte hieß es immer: ‚Weißt Du, Menschen sind Menschen, wir sind alle gleich. Ganz egal, ob 
du ein Junge oder ein Mädchen bist.’ Und sie merkte an, dass es sehr wohl einen Unterschied  
gibt, den du vor allem alles Mädchen zu spüren bekommst.“

36 Falls Leute meinen, die Staatsanwaltschaft wäre nicht in der Lage, die Kratzer in dem Lack zweier  
PKW und das Zerkloppen des Fahrplankastens einer Bushaltestelle zu beweisen, dann dürfte das eine 
ziemlich unrealistische Vorstellung sein.

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__27.html
https://rote-hilfe.de/news/bundesvorstand/1258-versammlungsfreiheit-vor-gericht-3-auflage-des-rondenbarg-prozesses-im-januar-2024
https://gemeinschaftlich.noblogs.org/hintergrund/
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179384.g-prozess-menschen-auf-hamburger-antirepressionsdemonstration.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179384.g-prozess-menschen-auf-hamburger-antirepressionsdemonstration.html
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Auch Beihilfe zu Gewalttätigkeiten, „die aus einer Menschenmenge in einer die öffentli -

che Sicherheit  gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden“ (§ 125 

StGB),  ist eine Straftat. Denn Leute die zu solchen Gewalttätigkeiten Beihilfe leisten, 

sind „Teilnehmer“ (im Unterschied zu: „Täter[n]) dieser Gewalttätigkeiten: „Teilnehmer 

(Anstifter oder Gehilfe)“ (§ 28 StGB).

Dies Vorstehende zu ignorieren, ist weder linksradikale noch liberale noch gar kommu-

nistische  Anti-Repressions-Politik,  sondern  produziert  Illusionen  in  den  bestehenden 

Staat und sein Recht.

Es gibt keinen grundlegenden Unterschied zwischen Landfriedensbruch

durch Fußball-Fans und Landfriedensbruch durch DemonstrantInnen

Die Rote Hilfe behauptet: „In der Anklage stützt sich die Staatsanwaltschaft auf ein Kon-

strukt, das in der Rechtsprechung bislang nur für Fußball-Hooligans, nicht aber für poli-

tische Versammlungen genutzt wurde.“

Diese Behauptung trifft nur insofern zu, als einer der Fußball-Fans Muffensausen be-

kam, bevor die Keilerei zwischen zwei Fangruppen losging, und die Sache dann aus et-

was Entfernung beobachtete.37 Zu speziell  dieser Konstellation gab es bis dahin keine 

BGH-Enscheidung. Aber um eine solche Konstellation scheint es in dem Rondenbarg-

Sachverhalt nicht zu gehen.

Ein grundlegender Unterschied zwischen Landfriedensbruch durch Fußball-Fans und 

Landfriedensbruch durch DemonstrantInnen ergibt sich auch  nicht durch den Satz in 

dem BGH-Urteil, „dieser Fall der ‚Dritt-Ort-Auseinandersetzung‘ gewalttätiger Fußball-

fans [unterscheidet sich] von Fällen des ‚Demonstrationsstrafrechts‘, bei denen aus ei-

ner Ansammlung einer Vielzahl von Menschen heraus Gewalttätigkeiten begangen wer-

den, aber nicht alle Personen Gewalt anwenden oder dies unterstützen wollen“38. Die 

entscheidende Frage ist vielmehr, ob die Gewalttätigkeiten unterstützt werden: Daß ist 

bei Großdemonstrationen, bei denen „ChristInnen für den Frieden“ neben „Krieg-dem-

Krieg“-Autonomen laufen, ziemlich unwahrscheinlich; aber bei kleineren Demos nicht 

prinzipiell ausgeschlossen. Damit sind wir also wieder bei der Wichtigkeit der Beweisla-

ge im jeweiligen Fall.

37 Speziell dazu hat der BGH entschieden: „Die Angeklagten gehörten der Menschenmenge an und be-
teiligten sich an den hieraus begangenen Gewalttätigkeiten durch ihre Eingliederung in die geschlossene 
Formation. Daran ändert die Tatsache nichts, dass der Angeklagte D. unmittelbar vor der Begehung der 
Gewalttätigkeiten wieder aus der Formation herausgetreten war. […]. Dies muss jedenfalls dann gelten, 
wenn ein Beteiligter seine Mitwirkungshandlung als Teil der Menschenmenge zu einem Zeitpunkt vor-
nimmt, indem die Gewalttätigkeiten bereits unmittelbar bevorstehen“ (BGH, Urteil vom 24. Mai 2017 zum 
Aktenzeichen 2 StR 414/16, Tz. 16 und 18).
Diese Auffassung kann kritisiert werden, denn sie ist schwer damit in Einklang zu bringen, daß § 125 
StGB verlangt, daß die Gewalttätigkeiten „mit vereinten Kräften begangen werden“. – Abgesehen von 
dem, was grundsätzlich an der psychischen bzw. voluntativen Beihilfe problematisch ist: Können Abwe-
sende psychisch noch etwas zur gemeinsamen Kraft betragen? (Etwas anderes mag z.B. eine vorher ge-
spendete Zwille – also physische Beihilfe – sein.)

38 BGH, Urteil vom 24. Mai 2017 zum Aktenzeichen 2 StR 414/16, Tz. 13.

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://rote-hilfe.de/news/bundesvorstand/1258-versammlungsfreiheit-vor-gericht-3-auflage-des-rondenbarg-prozesses-im-januar-2024
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__28.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125.html
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Auch in dem Fußball-Fan-Fall war der Kern nicht das Mitmarschieren,

sondern die vorherige Absprache der Gewalttätigkeiten

Katharina Schipkowski    schreibt  :  „Der BGH entschied damals,  dass Teilnehmer einer 

Schlägerei zwischen Fußball-Hooligans des Landfriedensbruchs schuldig seien, auch 

wenn  sie  nicht  persönlich  zugeschlagen  hätten.  Das  ‚ostentative  Mitmarschieren‘  in 

Dreierreihen zum Ort der Prügelei habe gereicht, um psychische Beihilfe zum gemein-

samen Tatplan zu leisten.“

Das ist zwar nicht ganz verkehrt, aber trifft auch nicht den Kern der Sache. Das Ent-

scheidende war vielmehr, daß das Landgericht Köln39 (nach der Darstellung durch den 

BGH) unter anderem Folgendes festgestellt hatte:

„Über den Mobilfunk-Nachrichtenversand WhatsApp war zur Teilnahme an der ge-
walttätigen Auseinandersetzung zwischen den Anhängern der genannten Fußball-
clubs aufgerufen worden. Am Vormittag des Tattages trafen sich die Anhänger des 
1. FC K. und von B. in einem Brauhaus in der K. Altstadt. Die Angeklagten kamen 
hinzu. Über WhatsApp wurde die gewalttätige Auseinandersetzung in der Innenstadt 
mit  den Mitgliedern der gegnerischen Gruppe verabredet.  Ein Beteiligter  der  […] 
Gruppe gab nach zwei Stunden im Brauhaus das Kommando zum Aufbruch.“ usw.
(BGH, Urteil vom 24. Mai 2017 zum Aktenzeichen 2 StR 414/16, Tz. 3)

Die ‚Ostentation‘40,  um die es bei dem „ostentative Mitmarschieren“ ging, bezog sich 

also  auf  die  vorher  verabredeten Gewalttätigkeiten.  Das  ostentative  Mitmarschieren 

bloß unter Rufen von „Wir lieben den 1. FC Köln!“ oder „Wir hassen G20!“ wäre selbst -

verständlich kein Landfriedensbruch.

Zum Beispiel hat das Bayerische Oberste Landesgericht entschieden, daß sich durch 

„Erheben der Arme gegenseitig“ ‚anzupeitschen‘ – in Verbindung mit dem „Skandieren 

ihres Vereinsnamens“ – keine Ostentation von Gewalttätigkeiten sein müsse, sondern 

mindestens genauso gut die bloße Anhänglichkeit an den bevorzugten Sportclub be-

deuten könne.

39 Aufgrund einer Bitte von mir um eine anonymisierte Abschrift der Entscheidung des Kölner Landge-
richts  steht  auch  dessen  Entscheidung  inzwischen  online  zur  Verfügung: 
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_Kls_7_16_Urteil_20160523.html.
Dort standen Chat-Verläufe als Beweismittel zur Verfügung, in denen es u.a. hieß:

• „Wer die Chance wahrnehmen möchte sich den Weihnachtsspeck von der Hüfte zu rangeln sollte 
ab spätestens 12 uhr parat sein!“

• „Alles stehen und liegen lassen für die Schlacht“
• „Lasst ubs sie kappit schlagen die kanacken“ (Schreibfehler im Original)
• „Hat einer noch ein paar sandhandschuhe das er mir leihen kann?“
• „ne kleine Keilerei wäre schon nicht verkehrt“ (Textziffer 14, 18, 20, 21 und 38).

Jedenfalls vorderhand scheint mir ziemlich unwahrscheinlich, daß die Hamburger Staatsanwaltschaft der-
artig juristisch belastende Chat-Verläufe von den Rondenbarg-Angeklagten hat, und es solche überhaupt  
jemals in dem Rondenbarg-Fall gab. Das heißt: Eine Übertragung der Hooligan-Rechtsprechung auf De-
mo-Situationen ist  weniger  aus  Rechtsgründen falsch,  sondern dann – aus  tatsächlichen Gründen – 
falsch, wenn die Beweislage eine ganz andere ist.

40 = „das Zurschaustellen, Großtun, Renommieren“ (https://www.dwds.de/wb/Ostentation).

https://www.dwds.de/wb/Ostentation
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_Kls_7_16_Urteil_20160523.html
https://taz.de/G20-Proteste-in-Hamburg-vor-Gericht/!5984093
https://taz.de/G20-Proteste-in-Hamburg-vor-Gericht/!5984093
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Die Vorinstanz hatte (nach Darstellung des Bayerische Oberste Landesgericht) festge-

stellt:

„Die Mitglieder der Düsseldorfer Gruppierung hätten sich dann zusammengeschlos-
sen, sich durch lautstarkes Skandieren ihres Vereinsnamens und Erheben der Arme 
gegenseitig angepeitscht und seien den Flüchtenden ‚für kurze Zeit‘  hinterherge-
stürmt, um die gegnerischen Fans zu verletzen, hätten die Verfolgung sodann je-
doch ohne weitere Gewalttätigkeiten abgebrochen.“
(Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluß     vom 11.12.2020   zum Aktenzeichen   
206 StRR 421/20, Textziffer 10)

Dazu hatte das Bayerische Oberste Landesgericht 2020 – also noch nach dem Hooli-

gan-Urteil  des BGH und unter zustimmender Zitierung des genannten BGH-Urteils – 

entschieden:

„(1) Ob sich jemand an Gewalttätigkeiten aus einer Menschenmenge beteiligt, be-
stimmt sich nach den allgemeinen Teilnahmegrundsätzen der §§ 25 ff. StGB (BGH, 
Urteil vom 24. Mai 2017, 2 StR 414/16, NJW 2017, 3456 Rn. 10; Beschluss vom 9. 
September 2008, 4 StR 368/08, NStZ 2009, 28). Strafgrund ist diese Beteiligung, 
nicht aber der bloße Anschluss an eine unfriedliche Menge (BGH NStZ 2009, 28). 
Nicht derjenige soll bestraft werden, der sich nach Gewalttätigkeiten nicht veranlasst 
sieht, sich zu entfernen, sondern nur derjenige, der sich aktiv an Gewalttätigkeiten 
beteiligt (BGH a.a.O.; vgl. BT Drs. VI/502, S. 9). Bloß inaktives Dabeisein oder Mit-
marschieren genügt nicht (BGH a.a.O.; BGH NJW 2017, 3456 Rn. 12, im Fall je-
doch  anders  für  ein  ‚ostentatives  Mitmarschieren‘  durch  Eingliederung  in  eine 
Marschformalion).
(2) Das Verhalten des Angeklagten vor bzw. während der Begehung der Gewalttä-
tigkeiten, wie es in den Urteilsgründen festgestellt wird, stellt sich nach diesen Maß-
stäben als bloße inaktive Anwesenheit in der Gruppe dar. […].
(3) […]. Die genannten Verhaltensweisen des Angeklagten im Anschluss an die Ge-
walttätigkeiten (Mitlaufen, Rufen, Klatschen) könnten zwar geeignet sein, im Rah-
men des einheitlichen und fortdauernden Geschehens die Verwirklichung des Land-
friedensbruch in der Tatvariante des § 125 Abs. 1 Nr. 2 StGB zu begründen. Jedoch 
reichen insoweit die Feststellungen im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal einer 
‚Bedrohung‘ von Menschen mit einer Gewalttätigkeit nicht aus.“
(ebd., Textziffer 13 bis 16)

Die Staatsanwaltschaft versucht kein Zurück hinter der Liberalisierung

des Landfriedensbruch-Paragraphen von 1970 durchzusetzen

Die    junge Welt   zitiert Verteidiger Adrian Wedel   dahingehend, daß das Vorgehen der 

Staatsanwaltschaft ein „Angriff auf das Versammlungsrecht“ darstelle. Es sei der Ver-

such, „am Parlament vorbei die alte Lesart des Landfriedensbruchs, wie sie noch in den 

1960ern galt, wieder einzuführen“.

Auch das ist unzutreffend! Denn bis 1970 genügte (de jure) in der Tat bloße Anwesen-

heit in der gewalttätigen Menschenmenge (de facto wurde auch damals nicht alles ver-

folgt, was hätte verfolgt werden dürfen, denn dann hätte die Polizei viel zu tun gehabt41).

41 „von mehreren der gehörten Polizeibeamten bestätigte Erfahrungstatsache, daß es der Polizei unmög-
lich ist, alle unter den bisherigen § 125 StGB fallenden Täter zur Anzeige zu bringen, und sie deshalb die  
Verfolgung auf Gewalttätige und Anheizer beschränkt“ (Bundestags-Drucksache VI/502, S. 8)

https://dserver.bundestag.de/btd/06/005/0600502.pdf
https://www.jungewelt.de/artikel/467458.repression-nach-g20-gipfel-auftakt-zur-dritten-runde.html
https://www.jungewelt.de/artikel/467458.repression-nach-g20-gipfel-auftakt-zur-dritten-runde.html
https://www.jungewelt.de/artikel/467458.repression-nach-g20-gipfel-auftakt-zur-dritten-runde.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-45093
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-45093
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-45093
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-45093
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-45093
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-45093
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Der BGH hielt aber auch in seinem Hooligan-Urteil daran fest, daß für eine Verurteilung 

wegen Landfriedensbruch „nicht [genügt], bloß ein Teil der ‚Menschenmenge‘ zu sein, 

aus der heraus Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder Bedrohungen von 

Menschen mit Gewalttätigkeiten begangen werden“ (BGH, Urteil vom 24. Mai 2017 zum 

Aktenzeichen 2 StR 414/16, Tz. 12).

Das heißt: Weder geht der BGH mit seinem Hooligan-Urteil noch geht die Hamburger 

Staatsanwaltschaft mit ihren Rondenbarg-Anklagen hinter 1970 zurück. Leute, die das 

behaupten, machen potentiellen Demo-TeilnehmerInnen Angst – statt sich mit den tat-

sächlichen Behauptungen und Argumenten der Staatsanwaltschaft  kritisch auseinan-

derzusetzen. 

Aus all diesen Gründen sage ich: Falls die Angeklagten glimpflich oder sogar mit Frei -

sprüchen aus dem Verfahren herauskommen sollten, dann nicht wegen deren eigener 

Argumentation (bzw. der öffentlich bekannten Argumentation deren VerteidigerInnen), 

sondern weil sich das Gericht die tatsächlichen Schwachpunkte der staatsanwaltlichen 

Argumentation vorknöpft – und, weil seit 2017 viel Zeit vergangen ist.

Die wirklichen Schwachpunkte der Anklage

Aber was sind nun die tatsächlichen Schwachpunkte der staatsanwaltlichen Argumenta-

tion?

Die Hamburger Staatsanwaltschaft scheint deutlich weniger Beweise zu haben, als es  

in dem Hooligan-Fall gab

Die Hamburger Staatsanwaltschaft scheint deutlich weniger Beweise gegen die Ange-

klagten zu haben, als es Beweise gegen die Angeklagten in dem Hooligan-Fall gab. 

Denn auch in dem Hooligan-Fall ging es durchaus nicht nur um das „ostentative Mitmar-

schieren“, sondern um das Mitmarschieren in Kenntnis und Billigung kommender Ge-

walttätigkeiten. Unter anderem standen (wie schon in FN  39 zitiert) Chat-Verläufe als 

Beweismittel zur Verfügung, in denen es u.a. hieß:

„Wer die Chance wahrnehmen möchte sich den Weihnachtsspeck von der Hüfte zu 
rangeln sollte ab spätestens 12 uhr parat sein!“
„Alles stehen und liegen lassen für die Schlacht“
„Lasst ubs sie kappit schlagen die kanacken“ (Schreibfehler im Original)
„Hat einer noch ein paar sandhandschuhe das er mir leihen kann?“
„ne kleine Keilerei wäre schon nicht verkehrt“.

Das Problem ist also deutlich weniger die Übertragung des Hooligan-Urteils auf eine 

Demo-Situation als vielmehr, daß die Hamburger Staatsanwaltschaft angeklagt hat, ob-

wohl sie – etwas ungenau formuliert – hinter den ‚Kriterien‘ („psychische Beihilfe […],  

sofern sie über eine bloße Anwesenheit am Ort der Gewalttätigkeiten oder Bedrohun-

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
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gen hinausgeht“)42) des Hooligan-Urteils zurückbleibt.  Das über die Anwesenheit  am 

Tatort Hinausgehende waren die gerade zitierten Chat-Verläufe.

Ob es ähnliche Chat-Verläufe in Bezug auf die Rondenbarg-Situation gibt, ist zumindest  

ungewiß. Zwar teilte mir die Hamburger Gerichts-Pressestelle im Dezember mit:

„Die Staatsanwaltschaft geht […] von einem vorsätzlich arbeitsteiligen Vorgehen der 
Aufmarschteilnehmer und -teilnehmerinnen aus und bezieht sich hierfür u.a. auf die 
später aufgefundene Ausrüstung,  den hohen Organisationsgrad,  der dem Aufzug 
zugrunde gelegen habe, der auf entsprechende Absprachen (mutmaßlich bestä-
tigt durch Handy-Auswertungen) schließen und ein zufälliges Zusammentreffen 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen unwahrscheinlich erscheinen lasse sowie auf 
den – mutmaßlich – für jeden sichtbaren unfriedlichen Charakter des Aufzugs vor 
dem Eingreifen der Polizei.“ (meine Hv.)

Dazu hatte ich (ebenfalls noch im Dezember) nachgefragt:

„was sind das denn für Auswertungs-Ergebnisse? Nur Standort-Daten (von nach 
den Festnahmen sichergestellten Mobiltelefonen)? Oder abgehörte Gespräche (falls 
ja: Wie kam es zu der Abhöraktion)? Oder Chat-Verläufe (falls ja: Waren die gar 
nicht – durch Verschlüsselung – gesichert? Und falls doch: Wie gelang es der StA, 
die Verschlüsselung zu überwinden?)“,

erhielt zu diesen oder anderen Fragen aber nur die Antwort:

„Zu Ihren übrigen Fragen kann ich im Moment keine weiterführenden Angaben ma-
chen, bin mir aber sicher, dass etliche der von Ihnen aufgeworfenen Fragen Gegen-
stand der Hauptverhandlung sein werden und – jedenfalls, soweit Feststellungen 
getroffen werden können – im Urteil beantwortet werden. Nach meinem Kenntniss-
tand gibt es im Zusammenhang mit dem Vorfall am Rondenbarg bislang keine Ange-
klagten, denen eigenhändige Gewalttaten zugeordnet werden.“

In den beiden – von mir besprochenen (1 und 2) Züricher Urteilen, die es zu dem Ron-

denbarg-Sachverhalt gibt, steht jedenfalls nichts von derartigen Absprachen.

Auch in dem jetzt mitgeteilten Hamburger Anklagesatz sind Absprachen nicht erwähnt.

Auch erscheint es wenig wahrscheinlich, daß die Staatsanwaltschaft  die von ihr am 

Donnerstag angebotene Verfahrenseinstellung (siehe S. 20) anbieten würde, wenn sie 

ihre Behauptung eines „gemeinsamen Tatplans“ der Angeklagten und derjenigen, die ei -

genhändige Gewalttätigkeiten verübten, wirklich für beweisbar halten würde.

Sogar in dem Hooligan-Fall (mit seiner ziemlich guten Beweislage) wurde nur wegen  

psychischer Beihilfe zu Gewalttätigkeiten, aber nicht wegen MittäterInnenschaft an den  

Gewalttätigkeiten verurteilt

42 „Nach dem Willen des Gesetzgebers soll sich nur derjenige strafbar machen, der sich aktiv an Gewalt-
tätigkeiten beteiligt (vgl. Bericht des Sonderausschusses in BT-Drucks. VI/502 S. 9). […]. Als mögliche 
Beteiligungsform kann danach bereits psychische Beihilfe ausreichen, sofern sie über eine bloße Anwe-
senheit am Ort der Gewalttätigkeiten oder Bedrohungen hinausgeht“ (BGH, Urteil vom 24. Mai 2017 zum 
Aktenzeichen 2 StR 414/16, Tz. 12; Hv. hinzugefügt).

https://blogs.taz.de/theorie-praxis/schleppender-auftakt/
https://blogs.taz.de/theorie-praxis/ein-verfehltes-urteil-des-bezirksgerichts-zuerich-zum-brd-landfriedensbruch-paragraphen/
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
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Hinzukommt noch: In dem Hooligan-Fall wurde trotz der dort ziemlich guten Beweis-

lage nur wegen psychischer Beihilfeii zu den Gewalttätigkeiten verurteilt. Von Mittä-

terschaft, Arbeitsteilung und Tatplan steht weder in dem erstinstanzlichen Urteil des 

Landgerichts Köln noch in dem Revisionsurteil des Bundesgerichtshofs etwas.

Trotzdem ihres deutlich leereren ‚Beweis-Beutels‘ (siehe vorstehend) als in dem Köl-

ner Fall  ist  die Hamburger Staatsanwaltschaft  so kühn, sogar von MittäterInnen-

schaft an den Gewalttätigkeiten zu sprechen…

Wieviel Gewalttätigkeiten gab es im Rondenbarg-Kontext überhaupt? Und wurden  

die tatsächlich „mit vereinten Kräften“ (§ 125 StGB) verübt?

Wieviel Gewalttätigkeiten gab es überhaupt? Die Frage ist deshalb wichtig, weil es 

für eine Verurteilung nicht nur der Gewalttätigkeiten und einer Menschenmenge so-

wie TäterInnen oder zumindest TeilnehmerInnen der Gewalttätigkeiten bedarf, son-

dern die Gewalttätigkeiten auch noch „mit vereinten Kräften begangen“ worden 

sein müssen – hier noch mal der Wortlaut des § 125 StGB:

„Wer sich an […] Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen […], die aus 
einer Menschenmenge […] mit vereinten Kräften begangen werden, als Täter 
oder Teilnehmer beteiligt […], wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.“ (Hv. hinzugefügt)

Es muß also für jede Gewalttätigkeit untersucht werden, ob sie nur von einer einzel-

nen Person (wenn auch auch aus einer Menschenmenge heraus) oder vielmehr von 

mehreren Leuten (also mindestens zwei Leuten „mit vereinten Kräften“) begangen 

wurden. Denn

• „aus einer Menschenmenge“

und

• „mit vereinten Kräften

sind zwei verschiedene Tatbestandsvoraussetzungen, die  beide vorliegen müssen, 

damit es zu einer Verurteilung kommen darf.

Zum Beispiel zwei Leute, die unabhängig von einander etwas aus einer Menschen-

menge heraus werfen, genügen noch nicht für eine Verurteilung wegen Landfrie-

densbruchs (siehe dazu unten Seite 40): (Treffen die Würfe und geht etwas kaputt 

oder wird eine andere Person verletzt, dann ist es Sachbeschädigung bzw. Körper-

verletzung. Es kann daher bezweifelt werden, ob der Landfriedensbruch-Paragraph 

–  neben  Sachbeschädigung,  Körperverletzung  usw.  überhaupt  einen  andere  als 

symbolisch-repressiv-politische Bedeutung hat. Deshalb ist zu bedauern, daß die 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125.html
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_KLs_7_16_Urteil_20160523.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_KLs_7_16_Urteil_20160523.html
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Gesetzgebungsorgane 1970 „auf halbem Wege stehen“blieben43 und den Landfriedens-

bruch-Paragraphen nicht ganz abgeschafft haben).

Gewalttätigkeiten

In dem Anklagesatz listet die Hamburger Staatsanwaltschaft folgende Handlungen auf, 

die prinzipiell als „Gewalttätigkeiten“ in Betracht kommen:

• große Gesteinsbrocken auf die Straße warfen und diese hierdurch zerkleiner-
ten,

• Elemente eines Bauzauns auf die Straße warfen,
• gegen einen vom Gelände der Stadtreinigung, Schnackenburgallee 100, fah-

renden nicht ermittelten Pkw schlugen und traten,
• den Fahrkastenplan einer Bushaltestelle mittels eines Steinwurfes entglasten,
• Müllcontainer auf die Straße zogen,
• auf die Außenfassade der Firma Matthies Autoteile an zwei Stellen mit schwar-

zer Farbe ‚NO G20‘ sprühten,
• auf  die  Beweissicherungs-  und  Festnahmehundertschaft  Schleswig-Holstein 

mit Steinen und pyrotechnischen Gegenständen warfen, ohne dass es zu fest-
stellbaren Treffern kam,

• einen massiven Angriff mit mindestens 14 Steinen und mindestens vier pyro-
technischen Gegenständen auf Einsatzkräfte der Bundespolizei unternahmen, 
bei dem jedenfalls das Führungsfahrzeug der Hundertschaft auf der Motorhau-
be von einem Stein getroffen, aber nicht beschädigt und Polizeibeamte nicht 
feststellbar verletzt wurden;

• den Einsatzhelm des Polizeibeamten A. mit schwarzer Farbe besprühten, 
• an einem Pkw Volvo und einem Pkw Mercedes durch gewaltsame Einwirkung 

einen Schaden von ca. 3.500 produzierten.

Im Konkreten stellt sich zunächst einmal die Frage, ob diese Handlungen denn tatsäch-

lich (alle) stattfanden. Falls ja, stellen sich außerdem folgende Fragen:

• Hatten  die  Gesteinsbrocken  eine  Eigentümerin  oder  einen  Eigentümer? 

Falls nein: Stellt das Zerkleinern von herren- und damenlosen Gesteinsbro-

cken eine Gewalttätigkeit dar?

• Elemente des Bauzauns auf die Straße zu werfen und Müllcontainer auf die 

Straße zu ziehen, stellt keine Gewalttätigkeiten dar, sofern dadurch nichts 

43 „Der Gesetzgeber ist auf halbem Wege stehen geblieben, indem er zwar nicht mehr die bloße Beteili -
gung an einer Zusammenrottung, wohl aber die gehilfenschaftliche Beteiligung an einer Gewalttätigkeit 
für die Bestrafung als Täter genügen lässt; das mag rechtspolitisch verfehlt sein, ist aber Gesetz“ (Stein,  
in: Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 20199, § 125, Randnummer 21).
1969  hatte  der  spätere  Westberliner  Justizsenator  Jürgen  Baumann (Der  Schutz  des 
Gemeinschaftsfriedens  , in:   Zeitschrift für Rechtspolitik   1969, 85 - 90   [88, 90]) die Abschaffung des § 125 
StGB gefordert: „Immerhin sollte das Bedürfnis für § 125 noch einmal überprüft werden (m.E. genügt 
§ 113). […]. man [sollte] sich mit den allgemeinen Vorschriften begnügen. Zu fordern ist […] die Strei-
chung des § 125 StGB.“

https://www.jstor.org/stable/23413202
https://www.jstor.org/stable/23413202
https://www.jstor.org/stable/23413202
https://www.jstor.org/stable/23413202
https://www.jstor.org/stable/23413202
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BCrgen_Baumann&oldid=238437265
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kaputt  geht  und auch niemandE verletzt  wird  und solche Schäden auch 

nicht zu erwarten waren:

„Es genügt also z.B. nicht das Unordnung hervorrufende, aber nicht beschädi-
gungsgeeignete Umwerfen von Gegenstände“. Das Werfen von Gegenständen 
muß „nach den Umständen“ zumindest „zur Herbeiführung von Verletzungen 
oder Beschädigungen geeignet“ sein.
(Stein,  in:  Systematischer  Kommentar  zum Strafgesetzbuch,  20199,  §  125, 
Randnummer 9 und 1144)

• Gegen einen vom Gelände der Stadtreinigung, Schnackenburgallee 100, 

fahrenden nicht ermittelten Pkw zu schlagen und zu treten sowie den 

Fahrkastenplan einer Bushaltestelle mittels eines Steinwurfes zu entgla-

sen, stellt dagegen Gewalttätigkeiten dar.

Auch die „gewaltsame Einwirkung“ auf zwei PKW, die Sachschäden in 

der Höhe von rund 3.500 Euro verursachten, stellten Gewalttätigkeiten 

dar.

• Ob das Besprühen der Außenfassade der Firma Matthies Autoteile mit 

der Parole in schwarzer Farbe „NO G20“ und das Besprühen des Ein-

satzhelms des Polizeibeamten A. mit schwarzer Farbe, „Gewalttätigkei-

ten“ darstellt, läßt sich dagegen nicht ohne weiteres sagen.

44 Vgl. dort auch noch Randnummer 12: „In subjektiver Hinsicht kann von einer ‚Gewalttätigkeit‘ nur die 
Rede sein, wenn der Ausführende Vorsatz hinsichtlich derjenigen Umstände hat, welche die Gewalttätig-
keit ausmachen, insbesondere also hinsichtlich der unmittelbaren Einwirkung auf die Körper- oder Sach-
substanz und der  Möglichkeit  eines Verletzungseintritts.  Den Charakter  einer ‚aggressiven‘ Aktion (s. 
Rdn. 8) hat die Handlung in vollem Umfang aber erst dann, wenn die Herbeiführung dieser Umstände be-
zweckt ist.“
Bei Randnummer 7 und 8 schreibt Stein: „Üblicherweise wird Gewalttätigkeit definiert als  aggressiver 
Einsatz von Körperkraft  mit  einiger Erheblichkeit,  der  unmittelbar  gegen (andere)  Personen oder 
(fremde, s. Rdn. 9) Sachen in ihrer körperlichen Substanz gerichtet ist, jedoch nicht unbedingt zu einer  
konkreten Gefährdung oder Verletzung bzw. Beschädigung führen muss. […]. Die Kennzeichnung der 
Handlung als ‚aggressiv‘ ist nicht als Synonym für ‚aktiv‘ zu verstehen, sondern hat insofern eine – schon 
durch das Wort ‚Gewalttätigkeit‘ nahe gelegte – eigenständige Bedeutung, als die Handlung dem äußeren 
Anschein nach Ausdruck einer feindseligen Haltung (und insbesondere nicht eines Verteidigungswillens 
in einer Notwehr- oder Notstandssituation) sein muss; […].“

• „Als Gewalttätigkeit gegen Sachen kommen somit lediglich Handlungen in Betracht, die geeignet sind,  eine Sach-
beschädigung i. S. des § 303 StGB herbeizuführen (vgl. OLG Karlsruhe, NJW 1979, 2416; Lenckner, in: 
Schönke-Schröder, § 125 Rdnr. 5).“ (OLG Düsseldorf NJW 1993, 869 [869])

• „Gewalttätigkeit setzt ein aktives, aggressives Vorgehen voraus, das allerdings – gleichgültig ob gegen Per-
sonen oder Sachen gerichtet – nicht zu einem Erfolg führen muß (vgl. BGHSt 23, 46 [52] = NJW 1969,  
1770;  OLG Stuttgart, OLGSt § 125 S. 1 f je zu § 125 a.F.). Von einem derartigen aggressiven Vorgehen 
kann man jedoch nur sprechen, wenn es – sofern (wenn auch nur mittelbar) gegen Personen gerichtet – zu-
mindest geeignet ist, einen Zwang auf sie auszuüben – sofern gegen Sachen gerichtet –, zumindest geeig-
net ist, zu einer Sachbeschädigung – sei es auch nur in der Form der Einwirkung auf die Funktionsfähigkeit 
der Sache – zu führen. Zu letzterem war das Besprühen der Windschutzscheibe des Lkws mit einer alsbald 
abtropfenden farbigen Flüssigkeit allein nach den Feststellungen nicht geeignet. Ob es allein geeignet war, 
mittelbar zu einem Zwang gegen den Fahrer des Lkws zu führen, läßt sich den getroffenen Feststellungen 
nicht mit der nötigen Sicherheit entnehmen.“ (OLG Karlsruhe, NJW 1979, 2415 - 2416 [2416])
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◦ Zum einen ist sehr fraglich, ob es sich um Sachbeschädigungen im Sin-

ne von § 303 Absatz 2 StGB45 handelt:

„Der Tatbeitrag der Angekl. erschöpft sich nach den tatrichterlichen Fest-
stellungen in dem Besprühen der weißen Fassade des Optikergeschäfts B 
mit einem Symbol der Frauenbewegung. Ob es sich hierbei um eine Sach-
beschädigung i.S.  des § 303 StGB und um eine mehr als geringfügige 
Sachbeschädigung und damit um eine Gewalttätigkeit i.S. des § 125 StGB 
handelt, läßt sich den Urteilsgründen nicht sicher entnehmen. Dort heißt 
es zwar, daß die Schmierereien an der Fassade des Optikergeschäfts B 
mit Aceton hätten abgerieben werden müssen. Ob infolge der Handlung 
der  Angekl.  eine erhebliche  Substanzverletzung  entstanden ist,  hat  die 
StrK jedoch nicht festgestellt. Auch fehlen Feststellungen zum Aufwand an 
Mühe, Zeit und Kosten der Beseitigung des an die Wand gesprühten Sym-
bols. Urteilsgründe müssen zudem klar erkennen lassen, welche Vorstel-
lung sich der Täter über die äußeren Tatbestandsmerkmale im einzelnen 
gemacht hat (vgl. Kroschel-Meyer=Goßner, Die Urteile in Strafsachen, 24. 
Aufl., S. 102). Im Hinblick darauf, daß es sich hier um einen rechtlich nicht 
einfach zu beurteilenden Sachverhalt handelt, hätte die StrK im einzelnen 
feststellen müssen, daß die Angekl. wissentlich die Substanz der Hausfas-
sade in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise nicht unerheb-
lich habe verletzen wollen.“
(OLG Düsseldorf NJW 1993, 869 [869])

◦ Dagegen dürfte es sich zwar (hinsichtlich der Fassade) um ein unbefug-

tes, nicht unerhebliches und nicht nur vorübergehendes Verändern des 

Erscheinungsbilds einer fremden Sache im Sinne des – 2005 eingeführ-

ten – § 303 Absatz 2 StGB handeln.46 Aber sind (solche) Erscheinungs-

bild-Veränderung „Gewalttätigkeiten“? 

• Ebenfalls ist fraglich, ob es sich bei den trefferlosen Stein- und Pyro-Würfen 

auf  die  Beweissicherungs-  und  Festnahmehundertschaft  Schleswig-Hol-

stein um Gewalttätigkeiten handelt. Zwar sind auch fehlgehende Würfe und 

Schläge nach herrschender Ansicht  Gewalttätigkeiten.iii Aber sollten jene 

Würfe die Polizeikräfte treffen oder vielleicht nur auf Abstand halten?

• Auch in Bezug auf die Würfe von mindestens 14 Steinen und mindestens 

vier  pyrotechnischen  Gegenständen  auf  Einsatzkräfte  der  Bundespolizei 

stellte sich die Frage, wieviel dieser Würfe treffen konnten und sollten. (Wie 

in einem vom ARD-Nachtmagazin ausgestrahlten Polizeivideo zu sehen ist, 

erfolgten die Würfe [es sind dort im übrigen nicht einmal eine handvoll flie-

gender Gegenstände zu erkennen] aus recht erheblichem Abstand.)

Hooligan-Entscheidungen der deutschen Gerichte sind im übrigen gar nicht immer poli -

45 „Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ (https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__303.html)

46 „Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich 
und nicht nur vorübergehend verändert.“

https://youtu.be/EdJKWGVd5jg?feature=shared
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__303.html
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tisch unerfreulich – so hat das Oberlandesgericht Zweibrücken am 06.07.2021 zum Ak-

tenzeichen 1 OLG 2 Ss 38/21 entschieden:

„Eine Gewalttätigkeit im Sinne des § 125 Abs. 1 StGB liegt nur dann vor, wenn sich 
der Einsatz der Pyrotechnik und der Rauchtöpfe unmittelbar gegen andere Perso-
nen außerhalb der Gruppe oder Sachen gerichtet hat (vgl. etwa LG Köln, Urteil vom 
15. Mai 2019 – 157 Ns 131/18, juris). Stellen sich die vom Gericht festgestellten Be-
schädigungen an den Sitzplätzen und die bei den Zeuginnen A und B eingetretenen 
Reizungen der Atemwege lediglich als mittelbare Folge dar, kommt eine Strafbarkeit 
aus § 125 Abs. 1 StGB nicht in Betracht (vgl. Senat, Beschluss vom 28. März 2019 
– 1 OLG 2 Ss 61/18 –, juris). Einer genaueren Darlegung und Begründung der sub-
jektiven Zielrichtung des Entzündens von Rauchtöpfen und Pyrotechnik im Rahmen 
eines Fußballspiels bedurfte es schon deswegen, da dies nicht zwingend ein Aus-
druck der Aggression gewesen sein muss, sondern auch Teil der Unterstützung der 
eigenen Mannschaft gewesen sein kann (vgl. Senat, a.a.O.; vgl. zur Bedeutung der 
subjektiven Zielrichtung bei nach ihrem äußerlichen Erscheinungsbild ambivalenten 
Handlungen auch Fischer, StGB, 68. Aufl., § 184h Rn. 3, 4a m.w.N.). Hinzu kommt 
vorliegend, dass nach den Feststellungen die durch die Rauchentwicklungen ge-
schädigten  Personen  selbst  KSC-Fans  waren.  Dass  sich  das  Entzünden  der 
Rauchtöpfe und Pyrotechnik vorliegend um eine aggressive zielgerichtete Einwir-
kung auf andere Personen außerhalb der Gruppe handelte, hat das Gericht damit 
nicht hinreichend belegt.“
(https://www.landesrecht.rlp.de/bsrp/document/KORE224832021/part/L, Textziffer 12)

Das heißt: Wenn die am Rondenbarg geworfenen Pyros nicht dicht genug zu den Bun-

despolizei-Kräften geworfen wurden, um bei diesen einen Rauch-Reiz auszulösen, dürf-

ten diese Würfe schon mal keine Gewalttätigkeiten sein – und folglich war dann die – 

etwaige vermummte und die Würfe billigende – Anwesenheit am Rondenbarg keine Bei-

hilfe zu diesen vermeintlichen ‚Gewalttätigkeiten‘. Bleibt die Frage, was mit den Steinen 

ist, die irgendwo zwischen DemonstantInnen und PolizistInnen niedergingen (nur einer 

traf laut Staatsanwaltschaft – aber ohne einen Schaden anzurichten).

„mit vereinten Kräften“

Erfolgten die – verbleibenden – Gewalttätigkeiten (Fahrplankasten und drei PKW + x) 

überhaupt „mit vereinten Kräften“? Falls nicht, stellten nicht einmal die Gewalttätigkeiten 

Landfriedensbruch dar, sondern waren bloß Sachbeschädigungen etc.

„Das Merkmal [„mit  vereinten Kräften“]  ist  bei isolierten Aktionen Einzelner sowie 
Einzelakten ohne inneren und äußeren Bezug auf die Handlungen von Mitdemons-
tranten nicht erfüllt.  Nicht  unter die Vorschrift  fallen deshalb Aktionen,  bei denen 
etwa  zwei  Einzeltäter  jeder  für  sich  Steine  in  Richtung  eines  Polizeifahrzeugs 
schleudern“
(Schäfer, in: Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 20173, § 125, RN 17 und 
Feilcke, ebd., 20214, § 125 Rn 17; nahezu wortgleich auch Krauß, in:  Strafgesetz-
buch. Leipziger Kommentar, 200912, § 125, RN 52).

Erforderlich sind z.B. „abgestimmte Steinwürfe,  die gerade durch ihre Koordiniertheit 

eine besondere Durchschlagskraft bekommen sollen“ (Stein, in:  Systematischer Kom-

mentar zum Strafgesetzbuch, 20199, § 125, Randnummer 18).

https://www.landesrecht.rlp.de/bsrp/document/KORE224832021/part/L
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„Erforderlich […] für deren Annahme [= für die Annahme der Begehung von Gewalt-
tätigkeiten mit vereinten Kräften] ist  […], daß diejenigen, die Ausschreitungen ver-
üben, ihre Kräfte dazu vereinigen. Solches ist nicht festgestellt. Zwar hat nach den 
getroffenen Feststellungen zumindest eine weitere Person außer dem Angekl. einen 
Gegenstand in Richtung auf das Polizeifahrzeug geschleudert, und es sind zumin-
dest zwei Beschädigungen an dem Fahrzeug später festgestellt worden. Daß diese 
betreffenden Einzelpersonen bei  ihren Handlungen sich  in  irgendeiner  Form ge-
meinschaftlich betätigt und sich zu diesen Handlungen zusammengetan hätten, ist 
nicht festgestellt.“
(Amtsgericht Berlin-Tiergarten NJW 1988, 3218 - 3219 [3219])47

Erfolgten die Gewalttätigkeiten nicht „mit vereinten Kräften“, dann stellten sie also kei-

nen Landfriedensbruch dar – und erst recht stellte dann die etwaige „psychische“ Beihil-

fe zu diesen etwaigen Gewalttätigkeiten keinen Landfriedensbruch dar.

Ab welchem Moment haben die einzelnen Angeklagten an der Demo teilgenommen?  

Verblieben sie dort – auch nach den ersten Gewalttätigkeiten, die sie mitbekamen –  

„ohne äußeren Zwang“ (BGH 198448)?

Ab welchem Moment haben die einzelnen Angeklagten an der Demo teilgenommen 

bzw. waren sie Teil der in Rede stehenden Menschenmenge? Ab wann hätten sie sich 

eventuell entfernen müssen und hatten sie dazu überhaupt die Gelegenheit?

Den Züricher Angeklagten war bloß Anwesenheit am Festnahmeort nachzuweisen. Da-

durch blieb auch unklar, welche Gewalttätigkeiten – außer denen unmittelbar vor der 

polizeilichen Zerschlagung der Demo – sie mitbekommen hatten und von denen sie sich 

hätten vielleicht durch Ablegen der dunklen Kleidung bzw. durch Entmummung oder 

Entfernung hätten distanzieren sollen. Sofern denn überhaupt eine Entfernung- bzw. Di-

stanzierungspflicht angenommen werden soll49, setzt diese jedenfalls voraus, daß dieje-

nigen, die sich optisch oder örtlich von Gewalttätigkeiten distanzieren sollen, die Ge-

walttätigkeiten überhaupt mitbekommen haben:

47 Vgl. außerdem noch:
• OLG Hamburg NJW 1983, 2273 - 2274 (2273 [Abschnitt II. b)]).
• BGH, Urt  eil   v  om   24.01.1984   zum     Aktenzeichen   VI ZR 37/82  , Tz. 84.
• BGH, Urt  eil   v  om   29.08.1985   zum     Aktenzeichen   4 StR 397/85  , Tz. 7.

48 „So ist insbesondere nicht etwa festgestellt – was die Annahme eines Landfriedensbruchs in der Form 
psychischer Beihilfe hätte nahelegen können –, daß sich der Angeklagte innerhalb des großen Demons-
trationszuges einer besonders aktiven Teilgruppe angeschlossen hätte, aus der heraus Gewalttätigkeiten 
begangen  wurden,  und  dort  während  schwerer  gewaltsamer  Auseinandersetzungen  ohne  äußeren 
Zwang verblieben wäre“ (BGH, Urteil vom 08.08.1984 zum Aktenzeichen 3 StR 320/84, Textziffer 2).

49 Nach liberalerer Auffassung ist – soweit es § 125 Absatz 1 StGB anbelangt – jedwede Entfernungs-
pflicht zu verneinen: „Da § 125 Abs. 1 keine Entfernungspflicht kennt, kann Teilnahme am Landfriedens-
bruch auch dann nicht angenommen werden, wenn sich jemand in den gewalttätigen Teil  einer Men-
schenmenge begibt oder aber in einem solchen ‚ohne äußeren Zwang‘ verbleibt“ (Bertuleit/Herkströter, in: 
Ridder u.a., Versammlungsrecht, 1992, § 125 StGB, Randnummer 17).
Das bloße Verbleiben (Nicht-Entfernen) ist also allenfalls nach § 29 Absatz 1 Nr. 2 Versammlungsgesetz 
ordnungswidrig („Ordnungswidrig handelt, wer 1. […], 2. sich trotz Auflösung einer öffentlichen Versamm-
lung oder eines Aufzuges durch die zuständige Behörde nicht unverzüglich entfernt, 3. […].“), aber nicht 
als Landfriedensbruch strafbar.

https://www.gesetze-im-internet.de/versammlg/__29.html
https://www.gesetze-im-internet.de/versammlg/__29.html
https://research.wolterskluwer-online.de/document/3f97c4f3-1277-4221-998f-f8255b73b8f7
https://research.wolterskluwer-online.de/document/c0ac4b76-ef10-4df5-97bf-a0f0dd4a1ef3
https://research.wolterskluwer-online.de/document/c0ac4b76-ef10-4df5-97bf-a0f0dd4a1ef3
https://research.wolterskluwer-online.de/document/c0ac4b76-ef10-4df5-97bf-a0f0dd4a1ef3
https://research.wolterskluwer-online.de/document/c0ac4b76-ef10-4df5-97bf-a0f0dd4a1ef3
https://research.wolterskluwer-online.de/document/c0ac4b76-ef10-4df5-97bf-a0f0dd4a1ef3
https://research.wolterskluwer-online.de/document/c0ac4b76-ef10-4df5-97bf-a0f0dd4a1ef3
https://research.wolterskluwer-online.de/document/c0ac4b76-ef10-4df5-97bf-a0f0dd4a1ef3
https://research.wolterskluwer-online.de/document/c0ac4b76-ef10-4df5-97bf-a0f0dd4a1ef3
https://research.wolterskluwer-online.de/document/d8a88276-bc5d-428d-8805-22a3efeafe47
https://research.wolterskluwer-online.de/document/d8a88276-bc5d-428d-8805-22a3efeafe47
https://research.wolterskluwer-online.de/document/d8a88276-bc5d-428d-8805-22a3efeafe47
https://research.wolterskluwer-online.de/document/d8a88276-bc5d-428d-8805-22a3efeafe47
https://research.wolterskluwer-online.de/document/d8a88276-bc5d-428d-8805-22a3efeafe47
https://research.wolterskluwer-online.de/document/d8a88276-bc5d-428d-8805-22a3efeafe47
https://research.wolterskluwer-online.de/document/d8a88276-bc5d-428d-8805-22a3efeafe47
https://research.wolterskluwer-online.de/document/d8a88276-bc5d-428d-8805-22a3efeafe47
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„Wer sich  nach dem Ausbruch von Gewalttätigkeiten innerhalb eines großen De-
monstrationszuges ‚einer der am härtesten und brutalsten vorgehenden Demons-
trantengruppen‘ anschließt und ‚während der Kämpfe‘ freiwillig in der Gruppe ver-
bleibt, ist nicht mehr ‚bloß anwesend‘ und ‚passiv‘, sondern verhält sich ‚auffällig‘. 
Solches Verhalten ist nicht mehr tatbestandsneutral.“50

Ich fragte deshalb die Hamburg Gerichts-Pressestelle im Dezember:

„Meint  die  die Staatsanwaltschaft  beweisen zu können,  zu welchem Zeitpunkten 
sich die verschiedenen Angeklagten jeweils der fraglichen Menschenmenge ange-
schlossen habe? Oder läßt sich […] allenfalls die Festnahme beweisen?

Diese antwortete darauf am 21.12.2024:

„Die Staatsanwaltschaft geht in dem hier fraglichen Fall davon aus, dass die Ange-
klagten mit den übrigen dunkel gekleideten Personen im Hamburger Volkspark ge-
startet sind. Ob das Gericht sich am Ende eine dahingehende Überzeugung wird bil-
den können, wird – sofern es darauf ankommt – die Hauptverhandlung zeigen. Ent-
sprechendes gilt für die mutmaßliche Kenntnis und Billigung von Gewalttätigkeiten.“

Strafbarkeit des Verbleibens in einer Demo, aus der heraus Gewalttätigkeiten stattfin-

den, auch ohne polizeiliche Verfügung, die Demo aufzulösen?

Jedenfalls wenn es

• keine polizeiliche Verfügung zur Auflösung der Versammlung im Sinne § 15 Ab-

satz 2 Versammlungsgesetz51 gab

und

• – bei Bestreiten, daß es sich um eine Versammlung handelte – auch keine Auf-

forderung im Sinne von § 113 Absatz 1 Ordnungswidrigkeitengesetz52),

dann gab es auch keine Entfernungspflicht – und folglich erst keine physische Beihilfe 

zu Gewalttätigkeiten durch „Dableiben + x“.

Auch eine Verletzung der einfach-gesetzlichen Anmeldepflicht läßt bis zum Ergehen ei-

ner etwaigen Auflösungsverfügung den versammlungsrechtlichen Schutz nicht entfallen, 

wie das Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach betont hat:

50 Werle,  Die „Teilnahme“ am Landfriedensbruch und der Landfriedensbruch durch Vermummung oder  
Schutzbewaffnung (§ 125 Abs. 1 und 2 StGB), in: Küper/Puppe/Tenckhoff,  Festschrift für Karl Lackner, 
1987, 481 - 500 [497]; Hv. i.O.

51 „Sie [Die zuständige Behörde] kann eine Versammlung oder einen Aufzug auflösen, wenn sie nicht an-
gemeldet sind, wenn von den Angaben der Anmeldung abgewichen oder den Auflagen zuwidergehandelt 
wird oder wenn die Voraussetzungen zu einem Verbot nach Absatz 1 oder 2 gegeben sind.“

52 „Ordnungswidrig handelt, wer sich einer öffentlichen Ansammlung anschließt oder sich nicht aus ihr 
entfernt, obwohl ein Träger von Hoheitsbefugnissen die Menge dreimal rechtmäßig aufgefordert hat, aus-
einanderzugehen.“

https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/__113.html
https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/__113.html
https://www.gesetze-im-internet.de/versammlg/__15.html
https://www.gesetze-im-internet.de/versammlg/__15.html
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„Versammlungsrechtliche Vorschriften über die Anmeldepflicht nach § 14 VersG sind 
auf die Spontanversammlung nicht anwendbar, soweit der mit der Spontanveran-
staltung verfolgte Zweck bei Einhaltung dieser Vorschrift nicht erreicht werden könn-
te (vgl. BVerfGE 69, 315 <350 f.>; 85, 69 <74 f.>). Aber auch wenn die Versamm-
lung nicht als Spontanversammlung zu bewerten wäre, würde aus dem Verstoß ge-
gen die Anmeldepflicht lediglich folgen, dass die Auflösung der Versammlung nach 
§     15   Abs. 2 VersG in Betracht kam (vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel, Demonstrations- und 
Versammlungsfreiheit, 13. Aufl., 2004, § 15 Rn. 68 m.w.N.). Die Entscheidung dar-
über liegt im Ermessen der Behörde. Bis zu einer wirksamen Auflösung besteht der 
versammlungsrechtliche Schutz fort.“
(BVerfG,  Beschluss vom 26.  10.  2004    zum Aktenzeichen   1 BvR 1726/01  , Textziffer 
16; Hv. + Hyperlinks hinzugefügt)

Ich hatte deshalb am 29.11.2023 die Hamburger Gerichts-Pressestelle gefragt:

„Waren diese drei Fußgruppen53 nach Ansichten der StA (zunächst) – wenn auch 
vielleicht:  unangemeldete  –  Versammlungen?  Und falls  ja:  Wurde  zu einem be-
stimmten Zeitpunkt die Auflösung der ‚schwarzen Versammlung‘ verfügt oder – falls 
nach Ansicht der StA nicht Versammlung, sondern von Anfang an bloß Ansammlung 
–: Ergingen dann immerhin Aufforderungen i.S.d. § 113 I OWiG?“

Am 08.12.2022 erhielt ich auf diese und weitere Frage von der Pressestelle folgende 

Antwort:

„Zu Ihren übrigen Fragen kann ich im Moment keine weiterführenden Angaben ma-
chen, bin mir aber sicher, dass etliche der von Ihnen aufgeworfenen Fragen Gegen-
stand der Hauptverhandlung sein werden und – jedenfalls, soweit Feststellungen 
getroffen werden können – im Urteil beantwortet werden.“

Was ist an dem Vorwurf des Deckungsgebens daran?

Die Staatsanwaltschaft behauptet (laut Pressemitteilung der Gerichts-Pressestelle):

„Durch das gemeinsame Auftreten, zum Teil vermummt und mit einheitlich dunkler 
Kleidung, sei den einzelnen Gewalttätern innerhalb des Aufzugs eine Deckung vor 
einer Identifizierung und dem Einschreiten Dritter verschafft worden.“

Im verlesenen Anklagesatz hieß es, die Angeklagten hätte die ihnen vorgeworfenen 

Straftaten dadurch verwirklicht, daß

sie sich „einheitlich schwarz gekleidet, vermummt […] versammelten, von dort [Ham-
burger Volkspark] aus mit ihren Mittätern in geschlossener Formation, die allen Teil-
nehmern ein Gefühl von Sicherheit und Stärke vermittelte, […] in Richtung Innen-
stadt marschierten“.
„um eine nachträgliche Identifizierung zu erschweren waren alle Beschuldigten mit 
Ausnahme des Beschuldigten L. einheitlich dunkel, überwiegend schwarz, beklei-
det“.

53 Die Gerichts-Pressestelle hatte mir zuvor mitgeteilt: „Laut Anklage soll der sog. schwarze Block gegen 
6.00 Uhr morgens im Anschluss an zwei andere Fußgruppen, eine in blauer und die andere in grüner  
Kleidung, aus der Richtung eines Protestcamps am Altonaer Volkspark (Vorhornweg) gekommen sein 
und einen Parkplatz am Volksparkstadium passiert haben. Anders als die vorausgegangen Gruppen soll  
der sog. schwarze Block über die Sylvesterallee gelaufen und dann in die Schnackenburgallee in Rich-
tung Holstenkamp/Bornkamp eingebogen sein.“

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/10/rk20041026_1bvr172601.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/10/rk20041026_1bvr172601.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/10/rk20041026_1bvr172601.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/10/rk20041026_1bvr172601.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/10/rk20041026_1bvr172601.html
https://lexetius.de/VersG/15,2
https://lexetius.de/VersG/15,2
https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv085069.html#074
https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv069315.html#350
https://lexetius.de/VersG/14,1
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Diese Behauptungen sind sowohl  unter rechtlichen als auch tatsächlichen Gesichts-

punkten problematisch:

In tatsächlicher Hinsicht

Ganz so „einheitlich schwarz gekleidet“ scheinen die Leute nämlich nicht gewesen zu 

sein – die Gerichts-Pressestelle bestätigte mir in Bezug auf die jetzigen Angeklagten:

„Unter den sechs Angeklagten ist eine Person, die zum Zeitpunkt ihrer Festnahme 
ein rotes Oberteil getragen haben soll (schwarze Regenjacke im Rucksack). Die An-
klageschrift bezieht sich auf eine siebte Angeklagte, hinsichtlich derer das Verfahren 
abgetrennt wurde. Sie soll bei der Ergreifung eine schwarze Kapuzenjacke und eine 
hellblaue Hose getragen haben.“

Sollten darüber hinaus dunkel und bunt Gekleidete durcheinander gelaufen sein oder 

unklar bleiben, ob es so war, dann kann auch aus den dunkel Gekleideten noch weni-

ger als ohnehin eine homogene Gruppe konstruiert werden.

In rechtlicher Hinsicht

In rechtlicher Hinsicht sind mindestens zwei Einwände zu machen:

• Der Vorwurf, ein „Gefühl von Sicherheit und Stärke vermittelt“ zu haben, greift zu 

kurz. Denn Versammlungen beinhalten von vornherein und legalerweise – im Un-

terschied zu schriftlichen oder mündlichen Meinungsäußerungen – ein körperli-

ches Element:

„Indem der Demonstrant seine Meinung in physischer Präsenz, in voller Öffentlich-
keit und ohne Zwischenschaltung von Medien kundgibt, entfaltet auch er seine Per-
sönlichkeit in unmittelbarer Weise. In ihrer idealtypischen Ausformung sind Demons-
trationen die gemeinsame körperliche Sichtbarmachung von Überzeugungen, wobei 
die Teilnehmer einerseits in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewisserung die-
ser Überzeugungen erfahren und andererseits nach außen – schon durch die bloße 
Anwesenheit, die Art des Auftretens und des Umganges miteinander oder die Wahl 
des Ortes – im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren Stand-
punkt bezeugen.“
(BVerfGE 69, 315 - 372 [34554])

Es müßte also für eine Verurteilung wegen Landfriedensbruchs nachgewiesen 

werden, daß das „Gefühl von Sicherheit und Stärke“ gerade in Kenntnis und Billi-

gung der Begehung von Gewalttätigkeiten vermittelt wurden. Eine solche Kennt-

nis und Billigung kann aber nicht allein aus dem Mitlaufen in einer dunkel geklei-

deten „geschlossene[n]  Formation“  geschlossen werden  (siehe  dazu  sogleich 

den nächsten [und letzten] Abschnitt [S. 45])

54 https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv069315.html#345, DFR-Textziffer 45.

https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv069315.html#345
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• Und bei der Deckung muß es sich um mehr Deckung handeln, als allein schon 

daraus folgt, daß die Gewalttätigkeiten aus einer Menschenmenge heraus erfol-

gen55. Denn die bloße Anwesenheit in einer Menschenmenge, aus der heraus 

Gewalttätigkeiten begangen werden, soll ja nach dem eindeutigen Wortlaut des 

Gesetzes und dem gesetzgeberischen Willen noch nicht bestraft werden.

Die Implikation einer gewissen Abschirmung/Deckung allein dadurch, daß es sich 

um eine Menschenmenge handelt, darf also nicht genutzt werden, um die Straf-

losigkeit der bloßen Anwesenheit zu umgehen:

„Ausschreitungen Einzelner werden nicht dadurch zu Gewalttätigkeiten ‚mit verein-
ten Kräften‘, dass andere Mitglieder der Menge anfeuern, applaudieren oder die Tä-
ter abschirmen. Die hL [= herrschende Lehre] ist inkonsequent, indem sie zutreffend 
betont,  die Menschenmenge dürfe nicht lediglich die Kulisse für Ausschreitungen 
abgeben, und gleichzeitig psychische Beihilfe als koordinierte Unterstützung bewer-
tet.“56

Worauf stützt die Staatsanwaltschaft ihre Behauptung, die Angeklagten hätte die in  

Rede stehenden Gewalttätigkeiten billigend in Kauf genommen?

StA behauptet mindestens bedingten Vorsatz57:

„von vorneherein unfriedlich und gewaltbereites Auftreten gezielt Polizeikräfte provo-
zieren, binden und – wie alle Teilnehmer wussten oder jedenfalls billigend in Kauf 
nahmen – auch gewaltsam attackieren zu können“.

Vorsatz (nicht nur bedingten [„billigend in Kauf nahmen“], sondern sogar direkten Vor-

satz) nachzuweisen, wäre ziemlich einfach, wenn die Staatsanwaltschaft Beweise für 

einen „gemeinsamen Tatplan“ in Form expliziter Äußerungen hätte. Daß die Staatsan-

waltschaft nur bedingten (und nicht direkten) Vorsatz behauptet, deutet darauf hin, daß 

es um Tatplan-Beweise schlecht bestellt ist. Wer Gewalttätigkeiten plant, wird für min-

destens eine bestimmte Gewalttätigkeit direkten Vorsatz (wenn nicht sogar Absicht) ha-

ben – auch wenn für weitere Gewalttätigkeiten vielleicht nur bedingter Vorsatz besteht – 

fiktive Beispiele:

• Direkter Vorsatz, die Polizei mit Steinwürfen auf Distanz zu halten; bedingter Vor-

satz, daß es Treffer gibt und vielleicht Sach- oder Personenschäden entstehen.

• Direkter Vorsatz, ein Ei auf Windschutzscheibe des Wagens von Trump zu wer-

fen; bedingter Vorsatz, daß der Fahrer dadurch abrupt bremst und Trump ein 

Schleudertrauma erleidet.

55 Bertuleit/Herkströter, in: Ridder u.a.,  Versammlungsrecht,  1992, § 125 StGB, Randnummer 7: „die 
Existenz der Menge [wirkt] bereits abschirmend“.

56 Renzikowski, in: ebd., 20202, § 125, Randnummer 20.

57 „Bedingter (indirekter) V[orsatz …], ist gegeben, wenn der Täter es als möglich voraussieht und billi-
gend in Kauf nimmt bzw. ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet, dass sein Handeln zur Ver-
wirklichung des gesetzlichen Tatbestandes (Erfolgs) führt.“ (Köbler, Juristisches Wörterbuch, Vahlen: Mün-
chen, 202218, 537 s.v. Vorsatz; Hv. i.O.)
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Aber einen (gemeinsamen) „Tatplan“ zu behauptet,  ohne zumindest  eine bestimmte, 

gewollte Gewalttätigkeit auch nur zu behaupten – geschweige denn: zu beweisen –, ist 

ziemlich dünn.

Auch von dunkler Kleidung und etwaiger Vermummung von Angeklagten kann nicht dar-

auf geschlossen werden, daß sie tatsächliche Gewalttätigkeiten von anderen gebilligt  

haben bzw. für diese Deckung geben wollten oder diese anderen Straftaten zumindest 

billigend in Kauf nahmen.

Dafür, sich dunkle zu kleiden oder zu vermummen, kommen vielfältige Motive in Frage:

• schwarz als schlichte Modefarbe

• schwarz als politische Symbolfarbe des Anarchismus – sei dieser nun gewaltfrei 

oder militanten –

• Tarnung gegenüber Nazis

• Tarnung gegenüber dem Arbeit‚geber‘ oder NachbarInnen

• Tarnung  gegenüber  politisch-ideologischer  Überwachung  durch  den  Verfas-

sungsschutz; vgl. dazu:

„Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Infor-
mation dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versu-
chen,  nicht  durch  solche  Verhaltensweisen  aufzufallen.  Wer  damit  rechnet,  daß 
etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich re-
gistriert wird und daß ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise 
auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 9 GG) verzichten. 
Dies  würde nicht  nur  die  individuellen  Entfaltungschancen  des  Einzelnen beein-
trächtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare 
Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner 
Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist.“
(BVerfGE 65, 1 - 71 [4358])

„Das Grundrecht der Pressefreiheit schützt schließlich auch die Entscheidung, Zu-
schriften Dritter anonym zu veröffentlichen. Damit wird dem Grundsatz Rechnung 
getragen, daß sich die Freiheitsgarantie nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf 
die Form der Publikation bezieht (vgl. BVerfGE 60, 234 [239 f.]). Zur Form gehört es 
auch, ob die Veröffentlichung eines Beitrags mit oder ohne Autorenangabe erfolgt. 
Soweit die Anonymität den Zweck hat, Autoren vor Nachteilen zu bewahren und der 
Zeitung den Informationsfluß zu erhalten, fällt ins Gewicht, daß sich die Pressefrei-
heit auch auf das Redaktionsgeheimnis sowie das Vertrauensverhältnis zwischen 
Presse und Informant erstreckt (vgl. BVerfGE 20, 162 [176]).“
(BVerfGE 95, 28 - 39 [3659])

• Absicht, selbst eine Straftat zu begehen (aber die bloße Absicht, eine Straftat zu 

begehen  ist,  jedenfalls60 solange  das  Versuchsstadium61 nicht  erreicht  wird, 

selbst keine Straftat).

58 https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv065001.html#043, DFR-Textziffer 154.

59 https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv095028.html#036, DFR-Texziffer 28.

60 § 23 Absatz 1 Strafgesetzbuch: „Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch eines 
Vergehens  nur  dann,  wenn  das  Gesetz  es  ausdrücklich  bestimmt.“ 
(https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__23.html)

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__23.html
https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv095028.html#036
https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv020162.html#176
https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv060234.html#239
https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv065001.html#043


47

• Und selbst wenn die Vermummung in bestimmten Fällen den Zweck hat, nicht 

die eigene Identifikation, sondern die Identifikation von Dritten, die Straftaten be-

gehen wollen, zu erschweren, so folgt daraus noch nicht eine Blancounterstüt-

zung für alle möglichen Straftaten:

◦ Daraus, daß eine Person vielleicht billigt, Farbbeutel, Pyros oder auch Steine 

auf die Fahrzeugkolonne von Merkel oder Macron zu werfen, folgt nicht, daß 

die  Person auch billigt,  den Fahrplankasten einer  ÖPNV-Bushaltestelle  zu 

zerkloppen.

◦ Daraus, daß eine Person vielleicht billigt, mit einfacher körperlicher Kraftent-

faltung eine Polizeikette zu durchbrechen, um den angestrebten Demonstrati-

onsendpunkt zu erreichen, folgt nicht, daß die Person auch billigt, am Rande 

stehende PolizeibeamtInnen mit  Steinen einzudecken und dadurch erst  zu 

provozieren, daß die Polizei den Weg versperrt und die Demonstration ihr Ziel 

nicht erreicht.

◦ Daraus, daß eine Person vielleicht für eine veritable Straßenschlacht  nach 

der Demo ist, folgt nicht, daß die Person billigt, schon aus der Demo eine 

Straßenschlacht zu machen.

Resümee

• Ziemlich klar ist – auch ohne die gerichtliche Beweisaufnahme im aktuellen Ver-

fahren abzuwarten –, daß es auf dem Weg vom Volkspark zum Rondenbarg zu 

einigen Gewalttätigkeiten kam. Jedenfalls die Entglasung der Fahrplankastens 

und die Kratzer im PKW-Lack werden schon nicht von der Staatsanwaltschaft er-

funden sein.

• Daß die Angeklagten an einer der (eventuellen) Gewalttätigkeiten eigenhändig 

beteiligt waren, behauptet auch die Staatsanwaltschaft nicht.

• Trotzdem behauptet sie  mehr als bloße Anwesenheit der Angeklagten bei den 

Gewalttätigkeiten: Nämlich einen gemeinsamen arbeitsteiligen „Tatplan“ – die ei-

nen verüben die Gewalttätigkeiten; die anderen geben Deckung – oder zumin-

dest (spontane) „psychische Beihilfe“ der Nicht-Gewalttätigen zu den Gewalttä-

tigkeiten der anderen.

• Daß die  Staatsanwaltschaft  einen  solchen  (verabredeten)  „Tatplan“  beweisen 

kann, ist ziemlich unwahrscheinlich. Davon steht schon in den beiden vorausge-

gangenen Züricher  Urteilen (siehe  1 und  2)  zu dem Rondenbarg-Sachverhalt 

nichts.

• Auch für „psychische Beihilfe“ müßte die Staatsanwaltschaft jedenfalls mehr als 

(vermummte) Anwesenheit beweisen können.

61 § 22 Strafgesetzbuch: „Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirkli -
chung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt.“ (https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__22.html)

https://blogs.taz.de/theorie-praxis/schleppender-auftakt/
https://blogs.taz.de/theorie-praxis/schleppender-auftakt/
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__22.html
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Daß der Staatsanwaltschaft dies gelingt, ist zumindest ungewiß: Bisher ist nicht  

einmal klar,

◦ ob die Gewalttätigkeiten (wie für eine Verurteilung erforderlich) von mehreren 

Leuten „mit vereinten Kräften“ begangenen wurden;

◦ ab wann die Angeklagten an der Demo teilgenommen haben – das heißt: wel-

che Gewalttätigkeiten sie überhaupt mitbekommen haben –;

◦ ob es überhaupt eine polizeiliche Verfügung, die Demo aufzulösen, bzw. eine 

Aufforderung, sich zu entfernen gab;

◦ in  welchen  konkreten  Handlungen  (über  dunkel  gekleidete  und  evtl.  ver-

mummte Anwesenheit  hinaus)  das von der  Staatsanwaltschaft  behauptete 

Deckung geben für die Gewalttätigkeiten bestanden haben soll

und

◦ wie es um die – von der Staatsanwaltschaft behauptete – billigende Inkauf-

nahme der Gewalttätigkeiten durch die Angeklagten bestellt ist.

• Trotz  der  Fraglichkeit  des  von der  Staatsanwaltschaft  behaupteten bedingten 

Vorsatzes, ist ein Gericht ein eher wenig geeigneter Ort um statements zur politi-

schen Bewertung von geschehenen Aktionen abzugeben.

Keinesfalls wäre es – um noch mal auf das deal-Angebot der Staatsanwaltschaft 

zurückzukommen – richtig, ein in die Zukunft gerichtetes allgemeines Anti-Ge-

walt-Bekenntnis abzugeben. Vielmehr gilt es an der von der Marx – und in etwas 

anderen Worten auch von bürgerlichen Theoretikern formulierten – materialisti-

schen Einsicht festzuhalten, daß die Gewalt der Geburtshelferin der Geschichte 

ist.62

62 „Die  Gewalt  ist  der  Geburtshelfer  jeder  alten Gesellschaft,  die  mit  einer  neuen schwanger geht.“ 
(MEGA II.5., 601; II.10, 674; MEW 23, 779 – Das Kapital. Band I)

http://telota.bbaw.de/mega/#?doc=MEGA_A2_B005-00_ETX.xml&book=5&part=0&pageNr=601&startPage=601&endPage=601&startLine=28&endLine=30&startTerm=Die&endTerm=geht.
http://telota.bbaw.de/mega/#?doc=MEGA_A2_B010-00_ETX.xml&book=10&part=0&pageNr=674&startPage=674&endPage=674&startLine=20&endLine=21&startTerm=Die&endTerm=geht.
https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band23.pdf
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PPS.:

Eine Nachbemerkung zum Verhältnis von Recht und Politik

Ich hatte im PS. geschrieben: „Die Anwesenheit in der Menschenmenge läßt sich poli-

tisch auch dann rechtfertigen, wenn sie (wegen zusätzlicher besonderer Umstände) 

strafbar gewesen sein sollte; aber juristisch ist absolut untunlich zu ignorieren, daß die 

Staatsanwaltschaft mehr als Anwesenheit vorwirft.“ (S. 26)

Zwar sind Recht und Politik keine getrennten Sphären; aber sie sind zu unterscheiden. 

Recht ist das Produkt von Politik; und Politik (politische Praxis) kann sowohl rechtmäßig 

als auch rechtswidrig sein.

Es ist keineswegs links, sondern idealistisch und opportunistisch alles, was politisch 

richtig ist, auch als (schon) rechtmäßig auszugeben.

Rechtsillusionen zu produzieren ist nicht links, sondern idealistisch und voluntaristisch – 

und kann zu Leichtfertigkeit führen (wenn Legalitätsspielräume überschätzt werden und 

gebotene Konspiration unterbleibt [‚Vom Hooligan-Urteil des BGH zu lernen, heißt: Stra-

ßenschlachten nicht per WhatsApp zu vereinbaren.‘]).

Vorliegend erfordert ‚Rechtsrealismus‘63 (im Unterschied zu Rechtsillusionen und Rechts-

idealismus) zur Kenntnis zu nehmen, daß

• es in § 125 StGB u.a. heißt: „Wer sich an […] Gewalttätigkeiten gegen Menschen 

oder Sachen […], die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicher-

heit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden, als Täter oder 

Teilnehmer beteiligt“ (meine Hv.)

und

• sich aus § 28 Absatz 1 StGB ergibt, daß „Teilnehmer“ „Anstifter oder Gehilfe[n]“ 

sind – also:

• nach § 125 StGB  durchaus nicht nur diejenigen zu verurteilen sind, die  eigen-

händig Gewalttätigkeiten begehen, sondern auch diejenigen zu verurteilen sind, 

die „Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen […],  die aus einer Men-

schenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten 

Kräften begangen werden,“ anstiften oder zu ihnen (im Grenzfall: „psychisch“) 

Beihilfe leisten.

Dies ist eine politisch unerfreuliche Realität, aber es ist (juristische) Realität. – Trotzdem 

läßt sich der Rondenbarg-Anklage jede Menge entgegensetzen, wenn denn die Anklage 

und der Wortlaut des § 125 StGB sorgfältig analysiert werden. Aber ihr läßt sich wenig 

entgegensetzen, wenn die Behauptungen und Argumente der Staatsanwaltschaft gar 

nicht erst zur Kenntnis genommen werden.

63 Als Bezeichnung für eine bestimmte rechtstheoretische Schule bedeutet „Rechtsrealismus“ etwas an-
deres als ich als hier ‚Rechtsrealismus‘ (in einfachen – einen etwas laxen Sprachgebrauch kennzeichnen-
den – Anführungszeichen) bezeichne.

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__28.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__28.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125.html
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i Es berichteten außerdem mindestens:
• nd   (Rondenbarg-Prozess beginnt in Hamburg. Laut Richterin keine hohen Stra-

fen mehr zu erwarten),
• jW   (Auftakt zur dritten Runde. Hamburg: Rondenbarg-Prozess gegen fünf G20-

Gegner begonnen),
• NDR   (Prozess um Ausschreitungen bei G20-Gipfel in Hamburg)
• MoPo (Sieben Jahre nach G20:  Prozess gegen sechs Randalierer und  G20-

Prozess  in  Hamburg:  Mitmarschiert  und  Jahre  später  vor  Gericht  –  ist  das  
gerecht? [paywall]),

• Hamburger  Abendblatt (Prozess  um  Krawalle  bei  G20:  Protest  oder  
Landfriedensbruch und  Landfriedensbruch bei G20: Prozess könnte eingestellt  
werden sowie weitere Artikel hinter einer paywall)

• FAZ   (Unterstützer aus der linken Szene im Gericht)
sowie

• Telepolis (Sieben  Jahre  nach  G20-Protest:  Bringt  dieser  Prozess  das  

Demonstrationsrecht in Gefahr?).

ii Landgericht: „Ihr [der Angeklagten S. und G.) aktives Verhalten ging dabei jeweils 
über eine (straflose) bloße Anwesenheit deutlich hinaus. Neben der von ihnen dadurch 
geleisteten  psychischen Beihilfe setzt  der  von der  Einheitstäterschaft  ausgehende 
Tatbestand des § 125 Abs. 1 StGB keine eigene täterschaftliche Gewalt- oder Bedro-
hungshandlung voraus.“ (LG Köln,  Urteil vom   23.05.2016    zum Aktenzeichen    120 KLs   
7/16, Textziffer 81; Hv. hinzugefügt)
„Auch der Angeklagte V. hat sich an den Gewalttätigkeiten und Bedrohungen der Grup-
pe als Teilnehmer vorsätzlich beteiligt. Durch seine Eingliederung in die Gruppe in der 
LH.-straße und den gemeinsamen geordneten Abmarsch in der gebildeten Formation 
vermittelte er den weiteren Mitgliedern der Gruppe vorsätzlich ein Gefühl der Solidarität  
und Stärke für die unmittelbar bevorstehende, gewalttätige Auseinandersetzung mit den 
KU.er Anhängern. Hierdurch bestärkte auch er die Mitglieder der Gruppe in ihrem Vor-
haben, an der bevorstehenden, gewalttätigen Drittortauseinandersetzung teilzunehmen. 
Hierin liegt ein ausreichender Tatbeitrag im Sinne einer  psychischen Beihilfe nach § 
125 Abs. 1 StGB. Dieser kann schon darin bestehen, dass der Gehilfe die Haupttäter – 
wie der Angeklagte V. – durch ein ostentatives Anschließen in ihrem Vorhaben bestärkt“ 
(ebd., Textziffer 82; Hv. hinzugefügt). Das „Vorhaben“ war nicht nur durch Köln zu mar-
schieren, sondern zu dem Ort der geplanten Prügelei mit der gegnerischen Fangruppe 
zu gehen.

BGH: „Nach dem Willen des Gesetzgebers soll sich nur derjenige strafbar machen, der 
sich aktiv  an Gewalttätigkeiten beteiligt  (vgl.  Bericht  des Sonderausschusses in  BT-
Drucks. VI/502 S. 9). […]. Als mögliche Beteiligungsform kann danach bereits psychi-
sche Beihilfe ausreichen, sofern sie über eine bloße Anwesenheit am Ort der Gewalt-
tätigkeiten  oder  Bedrohungen  hinausgeht“  (BGH,  Urteil  vom  24.  Mai  2017  zum 
Aktenzeichen 2 StR 414/16, Tz. 12; Hv. hinzugefügt).

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_Kls_7_16_Urteil_20160523.html
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=79443&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_Kls_7_16_Urteil_20160523.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_Kls_7_16_Urteil_20160523.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_Kls_7_16_Urteil_20160523.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_Kls_7_16_Urteil_20160523.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2016/120_Kls_7_16_Urteil_20160523.html
https://www.telepolis.de/features/Sieben-Jahre-nach-G20-Protest-Bringt-dieser-Prozess-das-Demonstrationsrecht-in-Gefahr-9603762.html
https://www.telepolis.de/features/Sieben-Jahre-nach-G20-Protest-Bringt-dieser-Prozess-das-Demonstrationsrecht-in-Gefahr-9603762.html
https://web.archive.org/web/20240119202338/https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gewalt-bei-g-20-gipfel-aus-linker-szene-wie-die-angeklagten-auftreten-19458100.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241459892/Landfriedensbruch-bei-G20-Prozess-koennte-eingestellt-werden.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241459892/Landfriedensbruch-bei-G20-Prozess-koennte-eingestellt-werden.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-Angeklagte-erscheint-nicht.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article241450176/Prozess-um-G20-Eine-Angeklagte-erscheint-nicht.html
https://www.mopo.de/hamburg/g20-prozess-in-hamburg-mitmarschiert-jahre-spaeter-vor-gericht-ist-das-gerecht/
https://www.mopo.de/hamburg/g20-prozess-in-hamburg-mitmarschiert-jahre-spaeter-vor-gericht-ist-das-gerecht/
https://www.mopo.de/hamburg/g20-prozess-in-hamburg-mitmarschiert-jahre-spaeter-vor-gericht-ist-das-gerecht/
https://www.mopo.de/hamburg/sieben-jahre-nach-g20-prozess-gegen-sechs-randalierer/
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Prozess-um-Ausschreitungen-bei-G20-Gipfel-in-Hamburg,gzwanzigprozess126.html
https://www.jungewelt.de/artikel/467458.repression-nach-g20-gipfel-auftakt-zur-dritten-runde.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1179318.g-gipfel-rondenbarg-prozess-beginnt-in-hamburg.html
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iii  „Der Begriff  der Gewalttätigkeit erfasst  […]  sowohl vollendete Körperverletzungen 
und Sachbeschädigungen als auch Versuche, sofern diese sowohl ex ante als auch ex 
post tauglich sind; der Landfriedensbruch ist insoweit ein unechtes Unternehmensdelikt 
[…].  Gewalttätigkeiten  sind  daher  beispielsweise  auch  fehlgegangene  Steinwürfe“ 
(Stein, in:  Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 20199, § 125, Randnum-
mer 11)
Siehe gegen die Klassifzierung von Landfriedensbruch als „unechtes Unternehmensde-
likt“ Bertuleit/Herkströter, in: Ridder u.a., Versammlungsrecht, 1992, § 125 StGB, Randnum-
mer 25:

„Unter ‚Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen‘ wird ein aggressives, ge-
gen die körperliche Unversehrtheit von Menschen oder fremden Sachen gerichtetes 
aktives Tun unter Einsatz bzw. In-Bewegung-Setzen physischer  Kraft  verstanden 
Diese gegenüber dem allgemeinen Gewaltbegriff restriktive Definition bleibt jedoch 
folgenlos, wenn § 125 als ein unechtes Unternehmensdelikt interpretiert wird, also 
auf  den  Eintritt  eines  strafbaren  Erfolges  (z.B.  Körperverletzung,  Sachbeschädi-
gung) verzichtet wird, und ebenso die plurale Fassung ‚Gewalttätigkeiten‘ für unbe-
achtlich erklärt wird (vgl. nur S/S/Lenckner, Rz. 6). Gegen die letztgenannte Ausdeh-
nung des Tatbestandes ist von Kostaras überzeugend der Einwand erhoben wor-
den, daß die plurale Fassung nicht auf die sprachliche Unmöglichkeit zurückzufüh-
ren ist,  den Begriff  ‚Gewalttätigkeit‘  zu verwenden. Insofern  beweist bereits § 113 
Abs. 2 Nr. 2 StGB das Gegenteil (Kostaras, S. 77). Eine teleologische Extension schei-
tert hier an der Wortlautgrenze und ist mit der Garantiefunktion des Strafrechts nicht 
vereinbar (Brause, NJW 1983, S. 46).“

S/S/Lenckner meint die – 1988 erschienene – 23. Auflage des von Schönke begründe-
ten und dann von Schröder fortgeführten Kommentar zum Strafgesetzbuch und dort die 
Kommentierung Lenckner zu § 125 StGB.
Kostaras meint dessen 1982 erschienenes – Buch Zur strafrechtlichen Problematik der  
Demonstrationsdelikte.
Brause, NJW 1983, S. 46 meint den – 1983 in der Neuen Juristischen Wochenschrift 
auf den Seiten 1640 - 1641 erschienen Aufsatz Landfriedensbruch und Individualangriff. 
Die gemeinte Stelle befindet sich nicht auf „S. 46“, sondern auf S. 1641.
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